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EINLADUNG ZUM 148. DEPOTFEST
DER FEUERWEHR OPPACH

Werte Einwohner und Einwohnerinnen von Oppach, werte Gäste, hiermit laden wir Sie recht herzlich ein,

uns zum diesjährigen Depotfest zu besuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wann?

25. Mai 2019 ab 15 Uhr

Wo?

Depot der FF Oppach

Was erwartet Sie?
Spielmobil mit Hüpfburg, Rundfahrten

mit dem Feuerwehrauto, Disko und Tanz

im Depot und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl

wird wie immer bestens gesorgt!

Saisoneröffnung Freibad

Oppach:  15. Mai !
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Öffentliche Bekanntmachungen
und Informationen

für die Mitgliedsgemeinden
der Verwaltungsgemeinschaft

Soziales Engagement, Berufsorientierung

und Solidarität … alles in einem.

Gibt’s nicht? Doch! Bei „genialsozial-Deine Arbeit gegen 

Armut“ - Sachsens größter Jugendsolidaritätsaktion.

 

Sächsische Schülerinnen und Schüler suchen ab sofort 

Arbeitsplätze für einen guten Zweck. Wenn auch Sie mit-

helfen möchten und in Ihrer Region einen Arbeitsplatz zur 

Verfügung stellen können, dann melden Sie sich unter 

0351-323 71 90 16 oder stellen Sie Ihren Ein-Tages-Job 

unter www.saechsische-jugendstiftung.de/jobprofi le on-

line bereit.

Worum geht es? Die Idee ist ganz einfach: Ein Tag, mehr 

als 34.000 engagierte Jugendliche und weit über 200 sozi-

ale Projekte. Jedes Jahr am letzten Dienstag vor den Som-

merferien tauschen sächsische Schülerinnen und Schüler 

die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz. Am 2. Juli 2019, 

dem bereits 15. Aktionstag von „genialsozial“, verrichten 

sie einfache Hilfstätigkeiten, die schon lange M al erle-

digt werden sollten und für die im Alltag oft die Zeit fehlt. 

 

Das so erarbeitete Geld spenden die jungen Menschen 

für soziale Projekte weltweit und in Sachsen. Neben drei 

„global-Projekten“ in Burkina Faso, Madagaskar und auf 

den Philippinen kommen die fi nanziellen Mittel außerdem 

zahlreichen sächsischen Initiativen zugute.

 

„genialsozial“ ermutigt Jugendliche, sich aktiv an ge-

genialsozial

Zahlungserinnerung für Abfallgebühren 

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft erinnert daran, dass 

die Abfallgebühren für das II. Quartal bis zum 15. Mai 

2019 zu entrichten sind. Offene Beträge überweisen 

Sie bitte mit Angabe der Kundennummer an folgende 

Bankverbindung:

- Zahlungsempfänger Landkreis Görlitz

- IBAN   DE53850501003000000215

- BIC    WELADED1GRL

Bei Zahlungsschwierigkeiten ist die Vereinbarung einer 

schriftlichen Ratenzahlung oder Stundung mit dem 

Regiebetrieb Abfallwirtschaft möglich. Sie können den 

Regiebetrieb zudem beauftragen, die Abfallgebühren von 

Ihrem Konto abzubuchen.

Das Formular SEPA-Lastschriftmandat befi ndet sich auf 

der Rückseite des Zahlscheines sowie auf der Homepage 

des Landkreises unter aw.landkreis.gr oder www.kreis-

goerlitz.de. Bitte senden Sie das Formular im Original 

und mit Unterschrift an: Regiebetrieb Abfallwirtschaft, 

Muskauer Straße 51, 02906 Niesky

Ansprechpartner:

SGL Rechnungswesen 03588 261-705

SB Buchhaltung 03588 261-710, -703

Fax:   03588/ 261-750 

E-Mail:   info@aw-goerlitz.de

Internet:  www.kreis-goerlitz.de

MITTEILUNGEN des Regiebetriebes 
Abfallwirtschaft
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sellschaftlichen Themen zu beteiligen und gibt ihnen die 

Möglichkeit, lokal und global Verantwortung zu überneh-

men. Sie erhalten unkompliziert Einblick in verschiedene 

Berufsfelder und können erste Kontakte zur lokalen Wirt-

schaft knüpfen. Eine gute Gelegenheit, Anreize für berufl i-

che Perspektiven in der Heimatregion zu entdecken. 

 

„Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele Menschen 

sich an der Aktion beteiligen. Tausende Jugendliche, 

Lehrkräfte, Eltern und natürlich ArbeitgeberInnen helfen 

mit für den „guten Zweck“. Die Zahl der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler steigt jedes Jahr weiter an und 

benötigt eine mitwachsende Zahl interessierter Unterneh-

men, die sie in ihrem Engagement unterstützen wollen.“, 

so Jana Sehmisch, Programmleiterin von „genialsozial“.

 

Hintergrundinformation 

An „genialsozial - Deine Arbeit gegen Armut“ beteiligten 

sich 2018 über 34.200 Schülerinnen und Schüler aus 282 

sächsischen Bildungseinrichtungen und erarbeiteten ca. 

700.000 €. 

 

Zur Auswahl der „global-Projekte“ treffen sich jedes Jahr 

im Januar etwa 100 Botschafterinnen und Botschafter 

der beteiligten Schulen, um selbst zu entscheiden, wel-

che Projekte mit dem erarbeiteten Geld gefördert werden 

sollen. 30% des Geldes fl ießen zurück an die Schule, um 

gegen soziale Not vor der eigenen Klassenzimmertür aktiv 

zu werden. 

 

„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugend-

stiftung mit inhaltlicher Unterstützung durch das Entwick-

lungspolitische Netzwerk Sachsen e.V.; der Ostdeutsche 

Sparkassenverband und die Sparkasse Chemnitz sind 

Hauptsponsor. Ministerpräsident Michael Kretschmer ist 

Schirmherr der größten sächsischen Jugendsolidaritäts-

aktion. Weitere Informationen unter www.genialsozial.de.

 

Pressekontakt:

Jana Sehmisch

Programmleiterin „genialsozial – Deine Arbeit gegen Ar-

mut“

Sächsische Jugendstiftung

Weißeritzstraße 3 – 01067 Dresden

Tel.: 0351-323719012

Fax: 0351-32371909

Mail: info@genialsozial.de

Einfach Leben retten: Digitaler Spenderservice bie-

tet praktische Informationen für Blutspender auf 

einen Blick

Die DRK-Blutspendedienste decken in Deutschland 

den Bedarf an  Blutpräparaten zu 75 % ab und sorgen 

damit für die Sicherstellung der Patientenversorgung – 

an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. 

Aus dem halben Liter einer Blutspende werden drei 

Präparate hergestellt, die für viele Patienten überle-

benswichtig sind. Ein Spender kann so bis zu drei Le-

ben retten. Der digitale Spenderservice macht die gute 

Tat für den Spender noch einfacher. Die Registrierung 

ist online unter www.spenderservice.net oder in der 

App mit der Spendernummer möglich. Blutspender 

haben damit alle wichtigen Informationen, Daten und 

Services rund um ihre Blutspende jederzeit im Blick. 

Tagesaktuell zeigt der Spenderservice dem Nutzer, 

wann er wieder spenden darf oder welche die für ihn 

passenden Termine und Spendeorte sind, die dann 

direkt in die Kalender-App übernommen werden kön-

nen. In einem Forum können sich außerdem Spender 

aus ganz Deutschland untereinander austauschen. 

Bislang sind bereits weit über 112.000 Blutspende-

rinnen und Blutspender registrierte Nutzer des digita-

len Spenderservice, der Gemeinschaftscharakter und 

Servicethemen miteinander verbindet.

Informativ – Intuitiv – Individuell – www.spenderser-

vice.net. Den digitalen Spenderservice gibt’s auch als 

App für das Smartphone für iOS und Android. Down-

load auf www.spenderservice.net 

Weitere Termine und Informationen zur Blutspende 

unter www.blutspende.de (bitte das jeweilige Bundes-

land anklicken) oder über das Servicetelefon 0800 11 

949 11 (kostenlos). Bitte zur Blutspende den Perso-

nalausweis bereithalten!

Die nächste Blutspendeaktion fi ndet statt

am 10.05.2019
in Oppach „Haus des Gastes“

von 15:00 bis 18:30 Uhr

Mini-Meisterschaften
im Tischtennis

Am 13.04.2019 spielten 6 Kinder der Grundschulen 

Beiersdorf und Oppach erfolgreich beim Ostsachsen-

Entscheid in Weißenberg.

Auf dem Foto von links Laurin Henke 5. Platz, Ida Kobelt 

4. Platz, Saskia Krahl 3. Platz, Lenny Albrecht, Simon 

Krahl, Sophie Tempel 2. Platz.

Ida, Saskia und Sophie qualifi zierten sich für das Sachsen-
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Finale in Döbeln.

Die Beiersdorfer Kinder (Ida und Laurin) trainieren im 

Rahmen der Schul-AG dienstags von 14.00 bis 15.00 Uhr, 

die Oppacher Kinder als Mitglieder des TTC Neusalza- 

Spremberg immer mittwochs von 17.00 bis 18.30 Uhr.  

Renate und Klaus Lelanz AG TT Beiersdorf und 

Übungsleiter TTC Neusalza- Spremberg.

Aus der Pestalozzi-Ober-
schule berichtet

Schüler der 8. Klassen informieren 
sich zu möglichen Berufen und
Unternehmen in ihrer Heimat

In der 2. Märzwoche fand wieder die sachsenweit größ-

te Berufsorientierungswoche „Schau Rein!“ - Woche der 

offenen Unternehmen - statt. In dieser einen Woche bie-

ten viele Unternehmen und Betriebe, Schülern vor Ort die 

Möglichkeit, ihr Unternehmen kennenzulernen und sich 

über unterschiedliche Ausbildungs- und Studienmög-

lichkeiten zu informieren. Oft können sich die Schüler bei 

einer Betriebsbesichtigung und einer praktischen Tätig-

keit eine genauere Vorstellung darüber machen, was die 

jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkte vor Ort sind. Diese In-

formationen sollen den Schülern helfen, ihre eigenen be-

rufl ichen Vorstellungen reifen zu lassen, um dann später 

in ihrer eigenen Berufswahl die richtigen Entscheidungen 

zu treffen.

In diesem Jahr ist es uns nun zum zweiten Mal gelungen, 

einen Projekttag im Rahmen von „Schau Rein!“ zu gestal-

ten. Gemeinsam mit der Servicestelle Bildung und Beruf 

der eno – Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische 

Oberlausitz, haben wir unseren Schülern der 8. Klassen 

die Möglichkeit gegeben, im Rahmen einer Bustour, mit 

Start an der Oberschule in Richtung Ebersbach-Neugers-

dorf, zwölf Unternehmen kennenzulernen.

Ein großes Dankeschön bei der Organisation und Umset-

zung dieser Infotour gelten den teilnehmenden Unterneh-

men: Klinikum Oberlausitzer Bergland, Zahntechnisches 

Labor Czejka, Bundespolizei, Kaufhaus an der Spree-

quelle, Kindertagesstätte Oberlandknirpse in Ebersbach, 

Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf , EAB- Elektro-

anlagenbau Neugersdorf GmbH, OBI Markt Ebersbach, 

Heytex Neugersdorf GmbH, MBN- Maschinenbaubetrie-

be Neugersdorf GmbH, OKA Büromöbel GmbH und Co. 

KG, Berggasthof „Beckenbergbaude“, Kottmar OT Eibau 

sowie Frau Kasper von der Servicestelle für Bildung und 

Beruf der eno Görlitz.

„Kommando Ohrwurm“
verzaubert Donzdorf

Donnerstagmorgen – erwartungsvoll stehen 49 Schüler 

mit ihren Betreuern auf dem Parkplatz vor der Schule. Als 

die beiden Busse des Unternehmens „Neumann-Reisen“ 

ankommen, beginnt ein reges Treiben. Requisiten und 

Gepäck werden verstaut, zum Schluss alle Schüler und 

Betreuer in die Busse verteilt. Und dann startet das Aben-

teuer „Donzdorf“.

So richtig weiß keiner, was uns im Schwabenland erwar-

tet, denn die Vorbereitungen liefen etwas holprig. Doch 

nun geht’s los. Noch ist die Stimmung in den Bussen 

entspannt, aber die Spannung wächst, je näher wir dem 

Ziel nach ca. 9 Stunden Fahrt kommen. Dann jonglieren 

die Busse auf einem kleinen Parkplatz in Donzdorf in die 
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richtige Position, um eine 

hibbelige und aufgeregte 

Meute auszuwerfen. Je-

der muss erst einmal die 

Glieder recken und sich 

strecken. Dabei wird hek-

tisch durcheinander gere-

det und besonders unsere 

„Ohrwürmchen“ können 

ihre Neugier auf das Kom-

mende nicht verbergen.

Nachdem die Busse nach-

einander die Requisiten 

in der Stadthalle abgela-

den und verstaut haben, 

geht es in eine kleine urige 

Gaststätte, wo Schnitzel mit Spätzle oder Pommes auf 

uns warten. Nach dieser Stärkung denken besonders die 

Betreuer nur noch an Nachtruhe. Doch erst müssen uns 

die Busse ins Hostel „Hornberg“ bringen, die Betten müs-

sen verteilt und bezogen werden, dann kann endlich Ruhe 

einziehen. 

Während alle schlafen, plant unser Ober-Ohrwurm, And-

rea Loschke, die letzten Änderungen für den Auftritt.

Am nächsten Morgen – für die meisten viel zu früh – er-

wartet uns in der Mensa des Rechberg-Gymnasiums mit 

einem etwas anderen Frühstück Herr Mehn, der Organi-

sator vom „Europa-Baum“. Aber Probleme sind da, damit 

man sie beseitigt! Und so setzt sich unser Tross gestärkt 

in Richtung Stadthalle zur Generalprobe in Bewegung. 

Bis zum Mittag wird nun geprobt, verfeinert, geändert 

und vor allem dekoriert. Schließlich soll am Abend alles 

funktionieren.

Nach dem Mittagessen steht dann die Probe mit dem 

Chor des Rechberg-Gymnasiums und der RGD-Combo 

auf dem Programm. Letztere hatte Neusalza-Spremberg 

vor ca. 2 Jahren besucht und in einem bunten Programm 

die Neusalzaer und ihre Gäste begeistert. Nun waren wir 

in Donzdorf, um diesen Besuch zu erwidern und zu zei-

gen, was unsere „Ohrwürmer“ auf die Beine stellen kön-

nen.

18:00 Uhr – die Anspannung steigt! Nur noch eine Stunde 

bis der Kessel zündet! Viele Fragen stellen sich unsere 

Akteure: Kann ich meinen Text? Sitzt mein Kostüm? Wo 

sind die Mikros? Werden genügend Gäste da sein? …

Und dann heißt es: Los geht’s! Der „Kessel Buntes“ prä-

sentiert sich dem zahlreich erschienenen Zuschauern. Mit 

Witz und Ironie führen unsere Hauptakteure, die Hum-

mer Horst und Dieter mit Goldie und der Qualle Quen-

dula, durch ein farbenfrohes und abwechslungsreiches 

Programm – eben „Ein Kessel Buntes“. Das Publikum ist 

begeistert, auch wenn man wegen der dialektischen Un-

terschiede manches nicht ganz versteht.

Nach etwa 2 Stunden übernehmen dann die Donzdorfer 

den Taktstock. Der Chor des Rechberg-Gymnasiums und 

die RGD-Combo zeigen ihr Können. Die Combo brilliert 

mit ihren Interpretationen bekannter Interpreten wie Su-

pertramp, ABBA, Adele und Glenn Miller. 

Der Chor steht dem in nichts nach mit seinen Darbietun-

gen. 

Abgerundet und abgeschlossen wurde dieser beeindru-

ckende Abend mit dem gemeinsamen Auftritt aller drei 

Akteure. Genau wie vor zwei Jahren beschloss man das 

Programm mit Musik, Gesang und Tanz bei „Let’s get 

loud“.

Es war rundum ein voller Erfolg! Begeisterung auf beiden 

Seiten!

Nach wenigen Stunden Schlaf ging es dann auf die recht 

ruhige Heimreise. Erschöpft, aber glücklich, nahmen wir 

am Samstagnachmittag unsere Lieben, die uns in Neusal-

za empfi ngen, in die Arme. 

Ich bin mir sicher, für jeden hat diese Reise viel an Erfah-

rungen gebracht.

Wir hoffen auf ein Wiedersehen in Neusalza-Spremberg!

Katr in Bollwig, Schulleiterin

Neues von der Arbeitsgruppe
40. Bielebohlauf

Die Plakate und Flyer für unseren Jubiläumslauf sind im 

Druck und werden zeitnah versandt bzw. auf ausgewähl-

ten Laufsportveranstaltungen, z. B. beim Zittauer Ge-

birgslauf, verteilt werden.

Bei den Vorbereitungsarbeiten für die Zusammenstellung 

einer Ausstellung zum 40. Lauf sind wir darauf gestoßen, 

dass es in früheren Jahren einmal einen Wanderpokal ge-

geben hat. Gern wüssten wir, ob jemand Angaben zum 

Verbleib desselben machen kann? Ist er nach mehrmali-

gem Gewinn als Dauergabe ausgegeben worden? Auch 

ältere Laufsportfreunde, die wir befragt haben, konnten 

uns nicht weiterhelfen. Falls jemand dazu etwas weiß, 

freuen wir uns sehr über einen Anruf bei Frau Paul (035872 

38355) oder eine E-Mail an paul.rathaus@oppach.de .

Die Helfer erhalten demnächst die ersten Helferanfragen. 

Wir hoffen, dass wir wieder auf die zahlreiche, zuverlässi-

ge und bewährte Unterstützung, wie auch in den zurück-

liegenden Jahren, bauen können. 

Das KiEZ Querxenland ist Zielort der 18. Sternradfahrt

Am 11. Mai werden tausende Fahrradfah-

rer in den Süden des Landkreises unter-

wegs sein.

Das KiEZ Querxenland in Seifhennersdorf 

ist Gastgeber der 18. Sternradfahrt des 

Landkreises Görlitz. 

Die Radfahrer können aus neun ausgeschilderten Touren 

und einem Rundkurs um Seifhennersdorf wählen. Startorte 

sind Leknica (PL)/ Bad Muskau, Rietschen, Boxberg/ 

O.L., Weigsdorf-Köblitz, Ostritz, Liberec (CZ)/ Zittau, Cvi-

kov (CZ), Frydlant (CZ) und Löbau. Die mit 126 Kilometern 

längste Tour beginnt in Leknica (PL)/ Bad Muskau. Mit 

24 Kilometern sind die Strecke von Cvikov (CZ) und der 

Rundkurs um Seifhennersdorf die kürzesten Touren. 

Mit dem Fahrrad
nach Seifhennersdorf
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62 Stempelstellen werden entlang der Streckenverläufe 

eingerichtet. Einige davon befi nden sich auch in Polen 

und Tschechien. An den Stempelstellen gibt es die be-

gehrten Stempel für die Teilnahmepässe. Wer mindestens 

drei Stempel sammelt, kann an der Tombola in Seifhen-

nersdorf teilnehmen. Zu gewinnen gibt es in ein Fahrrad 

im Wert von 500 Euro. 

Im KIEZ Querxenland erwartet die Teilnehmer der Stern-

radfahrt und alle neugierigen Gäste ohne Fahrrad ab 10 

Uhr ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Tanz, Musik 

und viel Sport. Mehr über Seifhennersdorf erfahren die 

Teilnehmer bei einer Führung von Räuberhauptmann Ka-

rasek.  

Wer nach einem unterhaltsamen Tag am Zielort nicht mehr 

mit dem Fahrrad nach Hause fahren möchte, kann einen 

der Rückbusse buchen. Das KiEZ hält aber auch ein ganz 

besonderes Angebot für die Radfahrer bereit. So be-

steht die Möglichkeit, im Querxenland zu übernachten 

und aus der Tour gleich ein Sternradfahrtwochenende 

zu machen. Nach einem ausgiebigen Frühstück können 

die Radler am Sonntag die Heimfahrt antreten. 

Alle Informationen zu den Übernachtungsangeboten, den 

Touren, dem Programm und den Rückbussen gibt es auf 

der Internetseite: www.sternradfahrt.de. Online können 

alle Tourenverläufe und Stempelstellen eingesehen wer-

den. Teilnehmerpässe, Sticker und Kartenmaterial gibt es 

ab sofort in allen Tourist-Informationen und stehen zudem 

auf der Webseite zum Download zur Verfügung.  

Die Sternradfahrt 2019 wird gefördert durch die Europä-

ische Union und den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung.

Ansprechpartnerin für Rückfragen

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz 

mbH

Maja Daniel-Rublack

maja.daniel-rublack@wirtschaft-goerlitz.de

Tel.: 03581 32 901-21 

Mai

Datum Beginn Veranstaltung Ausrichter Ort

04. 09:00-18:00 Handwerksmesse
Naturbaustoffe

Jannasch
Naturbaustoffe Jannasch

05. 11:00-16:00 offenes Clubhaus RKMC Motorradclub Tannenhof

08. 14:30
Seniorencafe

(Besuch der Hortkinder)
DFR Ratssaal Oppach

10. 15:00-18:30 DRK-Blutspende
DRK-Blutspenden-

dienst

Haus des Gastes

„Schützenhaus“

11. ab 8:00 Uhr

Sternradfahrt 2019 nach Seifhen-

nersdorf, Infos unter www.Stern-

radfahrt.de

ENO mbH diverse Routen

11. 08:30
Frühjahrsputz auf und an Wander-

wegen der Oberlausitz
Bräuteich Beiersdorf IG Schützenhaus/Gemeinde

11. 18:00
Tanz-Abend (bitte reservieren 

[035872 18914])

Bergwirtschaft

Bieleboh
Bieleboh

12. 10:00-14:00
Muttertags-Brunch (bitte reservie-

ren [035872 18914])

Bergwirtschaft

Bieleboh
Bieleboh

14. 08.00 Sportfest
Grundschule

Beiersdorf
Sportplatz Oppach

16. 19:00 Gemeinderatssitzung Oppach Ratssaal Oppach

19. 14:00 Geführte Wanderung FVV
Parkplatz vor Bahnhof

Taubenheim

25. 14:00 Depotfest FF Oppach Feuerwehrdepot

26. 08:00-18:00 Kommunal- und Europawahlen Oppach und Beiersdorf

26. 10:00
Schlemmer-Brunch (bitte reservie-

ren [035872 18914])

Bergwirtschaft

Bieleboh
Bieleboh

28. 19:00 Gemeinderatssitzung Beiersdorf Rathaus Beiersdorf

29. 16:30 Kickfi xx Funino Cup Kickfi xx Sportplatz Oppach

30. 09:30 Himmelfahrtsparty an der Skihütte Skiclub Oppach Skihütte

30. ab 10:00

Himmelfahrtsparty - Fürs á la carte 

essen bitte reservieren [035872 

18914])

Bergwirtschaft

Bieleboh
Bieleboh

(Änderungen vorbehalten)

Veranstaltungskalender Oppach und Beiersdorf Mai und Juni 2019
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Juni

Datum Beginn Veranstaltung Ausrichter Ort

01. 11:00-16:00
Bei schönem Wetter

Kinderfest auf der Terrasse

Bergwirtschaft

Bieleboh
Bieleboh

02. 11:00-16:00 offenes Clubhaus RKMC Motorradclub Tannenhof

04. 07:35-12:00
Sportfest

(Schlechtwettervariante 12.06.)

Willi-Hennig-Grund-

schule
Sportplatz Oppach

07.-

10.06.
Kickfi xx Oberland-Cup Kickfi xx

09. 14:00
18. Pfi ngsttreffen

der Fünfgemeinde
Fünfgemeinde Jüttelsberg (Jitrovnik)

09. 09:00 Traditionelles Pfi ngstkonzert
Bielebohverein + FF 

Beiersdorf
Bieleboh

12. 14:30
Seniorencafé

(Modenschau mit Schlussverkauf)
DFR Ratssaal Oppach

15. 21:00-05:00 Taktgefühl Open Air 2019
Schallelectronics 

GbR
Freibad Oppach

16. 14:00-18:00
Familiennachmittag

mit einem vielfältigen Programm

Gemeinde, FVV, 

DFR, ONB, Oppa-

cher Bürgerliste,

Elternrat Kita

Freibad Oppach

19. 19:00
Oppacher Stammtisch

für Heimatgeschichte

Freundeskreis

Heimatgeschichte
Haus des Gastes (Vereinsräume)

20. 19:00 Gemeinderatssitzung Oppach Ratssaal Oppach

21.-

30.

Festwoche

100 Jahre FSV Oppach e. V.
FSV Oppach

22. ab 14:00 Jahresfest Lindenhof
Diakoniewerk

Oberlausitz e. V.
Lindenhof

23. ab 07:00
Vereinsausfahrt

Fremdenverkehrsverein
FVV ab Busbahnhof

25. 14:00 Sommerfest 
Seniorenverein

Beiersdorf
Café Pietschmann

25. 19:00 Gemeinderatssitzung Beiersdorf Rathaus Beiersdorf

29. 14:00 Depotfest mit Wettkampf FF Beiersdorf FFw-Depot Beiersdorf

30. 15:00 23. Parksingen Gemeinde und FVV
Schlosspark/

Schlechtwetter HdG

30. 10:00
Schlemmer-Brunch (bitte reservie-

ren [035872 18914])

Bergwirtschaft

Bieleboh
Bieleboh

Frei nach dem Motto „Die Berliner kommen wieder, neue 

Texte, neue Lieder!“ gastieren die Künstler vom Primave-

ra-Ensemble seit mehr als 10 Jahren in ganz Deutschland.

Auf ihren musikalischen Spritztouren begeistern sie die 

Zuschauer mit farbenprächtigen Showkostümen, lustigen 

Sketchen, Musik und Moderation und erobern mit Melodi-

en von Strauss, Millöcker, Zeller und anderen Operetten-

komponisten die Herzen ihrer Zuhörer.

Zu erleben ist ein prickelnder Operettencocktail mit Wie-

ner Charme, ungarischem Temperament und Walzerme-

Vorankündigung Haus des Gastes 
„

Schützenhaus“

lodien, gewürzt mit feurigen Csárdásklängen und Berliner 

Witz und Humor.

Erstklassige Solisten lassen Sie für einen Augenblick den 

Alltag vergessen und entführen Sie in die zauberhafte 

Welt der heiteren Muse!

26. Oktober 2019

17:00 Uhr

Haus des Gastes „Schützenhaus“ Oppach

Karten im Rathaus Oppach
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Programm Mai 2019
FR 03.05. 20:00 Uhr & MI 08.05. 20:00 Uhr

Film:  Trautmann

Biopic  D/GB/IR 2018  120 Min.  FSK: ab 12 Jahren 

MO 06.05. 20:00 Uhr

Dokumentarfi lm:

Unser Saatgut – Wir ernten, was wir säen 

Dokumentarfi lm  USA 2018  98 Min.  FSK: ab 6 Jahren 

FR 10.05. 20:00 Uhr & MI 15.05. 20:00 Uhr

Film:  Vakuum 

Drama  D/CH 2019  85 Min.  FSK: ab 12 Jahren 

FR 17.05. 20:00 Uhr & MI 22.05. 20:00 Uhr

Film:  Die Goldfi sche 

Komödie  D 2019  111 Min.  FSK: ab 12 Jahren 

SO 19.05. 15:30 Uhr

Kinderkino:  Mia und der weiße Löwe

Familienfi lm  FR 2019  98 Min.  FSK: ab 6 Jahren

FR 24.05. 20:00 Uhr & MI 29.05. 20:00 Uhr

Film:

Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour

Dokumentarfi lm/Musikfi lm  D 2019  111 Min.

FSK: ab 6 Jahren

FR 31.05. 20:00 Uhr & MI 05.06. 20:00 Uhr

Film:  Hard Powder

Actiondrama  GB 2019  119 Min.  FSK: ab 16 Jahren

Änderungen vorbehalten

www.kino-ebersbach.de

Wer singt da?

Auf Lauschtour mit dem NABU

Die NABU-Naturschutzstation Ebersbach lädt zur Vo-

gelstimmenwanderung durch die Oppacher Umgebung. 

Treffpunkt ist Samstag, der 11. Mai, um 7:00 Uhr, an 

der ehemaligen Tourist-Information „Haus des Gastes“, 

August-Bebel-Str. 53 in 02736 Oppach. Begleiten Sie die 

Ornithologen des NABU auf eine Wanderung durch die 

morgendliche Vogelwelt und entdecken Sie die Vielfalt im 

Gesang unserer gefl ügelten Nachbarn. 

Die Exkursion steht im Zeichen der bundesweiten Vogel-

zählaktion „die Stunde der Gartenvögel“. Ziel der Aktion 

ist es, ein deutschlandweites und möglich st genaues Bild 

von den Vogelarten in unserem Siedlungsraum zu erhal-

ten.  Wo kommen sie vor, wo sind sie häufi g und wo selten 

geworden? Je genauer wir über solche Fragen Bescheid 

wissen, desto besser können wir unsere Vögel schützen. 

So funktioniert es: Bitte zählen Sie vom 10. bis 12. Mai 

2019 eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Bal-

kon oder im Park. Notieren Sie von jeder Art die höchste 

Anzahl, die Sie im Lauf einer Stunde gleichzeitig beob-

achten konnten, das vermeidet Doppelzählungen. Ihre Er-

gebnisse können Sie bis zum 20. Mai melden, entweder 

online unter www.NABU.de/onlinemeldung, telefonisch 

am 11. Mai von 10 bis 18 Uhr unter der kostenlosen Ruf-

nummer 0800 11 57-115 oder per Post. Meldebögen für 

die Erfassung bekommen Sie in der NABU-Naturschutz-

station Ebersbach, Ludwig-Jahn-Straße 2, 02730 Ebers-

bach-Neugersdorf. Weitere Informationen zur „Stunde 

der Gartenvögel“ fi nden Sie auf www.stundedergarten-

voegel.de. 

Anmeldungen zur Vogelstimmenwanderung unter: 

NABU-Naturschutzstation Ebersbach, Ludwig-Jahn-

Str. 2, 02730 Ebersbach-Neugersdorf (Tel.: 03586 368347 

oder e-mail: nabu-kvloebau@web.de)

Es ist wieder so weit: die Vorbereitungen für das

23. Oppacher Parksingen im Schlosspark Oppach laufen. 

Es werden wieder vier Chöre auftreten. Freuen Sie sich in 

diesem Jahr auf

 den Frauenchor der Stadt Bischofswerda e.V.

 den Schubert-Chor-Bautzen e.V.

 den Männergesangverein 1845 Bad Muskau e.V. 

sowie

 die Oppacher ChorKids und die Oberguriger 

Schulspatzen

Alle Musikfreunde sollten sich daher den Termin bereits 

jetzt vormerken:

Die Veranstaltung fi ndet am

Sonntag, dem 30.06.2019 um 15.00 Uhr statt

Einlass ist ab 14.00 Uhr.

Gemeindeverwaltung Oppach, Vorstand des FVV

23. OPPACHER PARKSINGEN
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Gottesdienste

 Beiersdorf Oppach Region

04.05.2019
14.00 Taufgot-
tesdienst

05.05.2019
9:00 Predigt-
gottesdienst

10:30 Frieders-
dorf
10:30 Tauben-
heim 

12.05.2019
18:00 Orgel-
andacht

10:30 Kon-
fi rmation mit 
Kindergottes-
dienst

10:30 Neusalza

19.05.2019

13:30 Frieders-
dorf
10:30 Tauben-
heim 

26.05.2019

10:30 Predigt-
gottesdienst mit 
Kindergottes-
dienst

9:00 Predigt-
gottesdienst

10:30 Neusalza

30.05.2019
10:00 Festgot-
tesdienst

 

02.06.2019
9:00 Predigt-
gottesdienst

9:00 Predigt-
gottesdienst

10:30 Frieders-
dorf
10:30 Tauben-
heim 

09.06.2019
9:00 Festgot-
tesdienst

10:30 Festgot-
tesdienst

9:00 Tauben-
heim
10:30 Neusalza

Kirchliche Mitteilungen

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Beier#dorf und Oppach

Zusammenkünfte

 Beiersdorf Oppach Region

Frauen-Män-
ner-Kreis
dienstags

14:30
Pfarrhaus 

28.5. & 25.6.19
  

Seniorennach-
mittag

 
14:30 Pfarrhaus 

Di. 21.5.
& 18.6.19

14:30
Pfarrhaus Tbh 

Do 16.5. 
& 13.6.19

Bibelkreis  
18:00

Pfarrhaus 
Mo. 13./27.5.19

Krabbelmäuse 
(0-3)

 
Di. ab 9:30
Pfarrhaus

 

Vorschulkinder
Mi

15:30 PH Oppach

Junge Gemein-
de mittwochs *1  

19:30
Waschhäusel

 

Kirchenchor
19.30

PH Beiersdorf
Di – aller 14 Tage 

19:30 Pfarrhaus
Donnerstag

 19:30 PH Neus.-
Sprem.

Dienstag

Frauenkreis
jeden 1. Freitag

  
19:30

PH Taubenheim
3.5. & 7.6.19

Kindersport *2

samstags
 

15:30 Turnhalle
4.5. & 18.5.19 ? 

 

Sprechstunde 
Pfr. Mory *3

PH Beiersdorf
Fr. 17:00-18:00

nach
Vereinbarung

nach
Vereinbarung

Kanzleizeiten 
Frau Noack *3

PH Beiersdorf
Fr. 17:00-18:00 

PH Oppach
Di. 10:00-12:00
& 16:00-18:00

–

*1 außer in den Ferien
*2 Eltern und Kinder bitte Turnschuhe mitbringen 
*3 und nach Vereinbarung unter 3 31 67 (Pfarramt Oppach) oder

Frau Elisabeth Noack, Tel. 3 26 71

WEITERE INFORMATIONEN fi nden Sie im Gemeinde-

brief, den Aushängen & im INTERNET bei

www.ev-bieleboh-spree.de oder

www.kirchenbezirk-loebau-zittau.de

Monat#spruch für MaiMonat#spruch für Mai

E# ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir.
2. Samuel 7,22

Ende Mai endet die Konzertsaison 2018/19. Hier nun ein 

kleiner Überblick über die Saison. Unser Bus von „Komm 

mit“ fuhr die Teilnehmer aus Neugersdorf, Ebersbach, 

Friedersdorf, Neusalza Spremberg und Oppach zuver-

lässig jeweils Donnerstag zu den sieben Konzerten nach 

Bautzen. Die Neue Lausitzer Philharmonie mit ihrer neuen 

Dirigentin Frau Ewa Strusinska bot ein abwechslungs-

reiches Konzertprogramm. So erklangen z.B. Werke von 

Beethoven, Mozart, Tschaikowski, Dvořák, Haydn und 

Brahms. Das sind die  Namen von bekannten Kompo-

nisten. Natürlich erklangen auch viele schöne Musik-

stücke weiterer Autoren. In der Regel werden drei Wer-

ke gespielt. Dazu gehörten wieder Konzerte für Violine, 

Klavier, Horn, Viola und sogar Dudelsack. Die Besucher 

sind immer wieder begeistert vom musikalischen Können 

der Solisten. Überhaupt ist das Bautzener Publikum sehr 

aufmerksam. So wird man es nicht erleben, dass mitten 

Konzertbus nach Bautzen
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in einem mehrteiligen Werk (Sinfonie, Konzert) Beifall er-

klingt. Der gehört an den Schluss. Manch einer meint, die 

Musik sei zu schwer. Das sind aber Vorurteile. Die Lau-

sitzer Philharmonie bietet mit ihrer abwechslungsreichen 

Musikauswahl für jeden etwas. Es ist ja außerdem auch 

sehr interessant, den Musikern beim Spielen zuzusehen. 

Man lernt die einzelnen Musikinstrumente zu unterschei-

den. Wenn an die fünfzig Musiker nach vielen Proben un-

ter der Leitung des Dirigenten gemeinsam die Musik zum 

Klingen bringen, so wirkt das Erlebnis noch lange nach. 

Im letzten Jahr konnten wir einige neue Konzertbesucher 

begrüßen. Noch ist Platz im Bus. Dieser hält an allen öf-

fentlichen Bushaltestellen der am Anfang genannten Orte. 

Telefonische Anmeldungen nimmt Frau Nabicht bis Ende 

Mai entgegen:

Tel: (03586)  365969

 Für einen Konzertbesuch sind für Bus und Eintrittskarte 

ca. 25 Euro einzuplanen. Neue Konzertbesucher sind uns 

allen herzlich willkommen.

Helga Brösel 

Gänsehaut in Hamburg – 

Kirchgemeindefahrt

„Geboren“ wurde die Idee im Kirchenchor schon im Som-

mer vergangenen Jahres: Ein Konzert in der neuen Elb-

philharmonie, das wäre doch was für uns. Frau Schulze, 

unsere ehrenamtliche Kantorin, hat Erfahrungen mit der 

Organisation und Leitung von Reisen, und sie nahm sich 

der Sache sofort an. Bald war der Plan konkret, ein An-

gebot lag vor.

Doch dann kam der schreckliche Unfall. Keiner von uns 

dachte jetzt mehr ans gemeinsame Verreisen. Unsere 

Sorge galt zunächst nur der Gesundheit unserer beiden 

verunglückten Sangesschwestern.

Aber es war ja schon so viel vorbereitet und verbindlich 

bestellt. Herr Dr. Göttsch, der Lebenspartner von Frau 

Schulze, war bereit, stellvertretend die Reise zu begleiten.

Am 1. April (kein Aprilscherz) war es dann endlich soweit. 

Früh zeitig bestiegen wir unseren Bus und starteten in den 

Tag.

Erste Station war Oranienburg. Bei herrlichem Sonnen-

schein besichtigten wir das nachhaltig gestaltete Gelände 

einer ehemaligen Landesgartenschau. 

Weiter ging es nach Ludwigslust, wo uns ein Büfett mit 

leckerem Kuchen vom Münch-Bäcker, ein im Edeka lie-

bevoll gestalteter Obstkorb und Kaffee aus der Bordkü-

che überraschte. Danach war noch etwas Zeit, durch den 

Schlosspark zu schlendern, bevor es weiter zu unserem 

eigentlichen Ziel ging.

Der Dienstag gehörte dann ganz der Hansestadt Ham-

burg. 2 Gästeführer erzählten und erklärten uns viel über 

die Entstehung der Elbphilharmonie, die von den Ham-

burgern liebevoll „Elphi“ genannt wird. Über endlos lang 

erscheinende Rolltreppen gelangten wir in den 11. Stock 

zur sogenannten Plaza, einem balkonartigen Gang um 

das Gebäude herum, wo man über die Elbe, auf die Türme 

und die benachbarten Gebäude  der Stadt blicken kann.

Bei einer Mittagsandacht in der St. Michaeliskirche („Mi-

chel“) erklangen nacheinander 3 der 4 Orgeln.

Danach hatten wir noch etwas Zeit für individuelle Entde-

ckungen, bevor es mit dem Bus wieder ins Hotel ging, um 

uns auf den Höhepunkt der Reise vorzubereiten.

Am Abend durften wir im Großen Saal der Elphi das Requi-

em von Verdi erleben, gespielt und gesungen vom Orches-

ter und Chor der Oper aus Perm und Solisten aus verschie-

denen Ländern, geleitet vom Dirigenten Teodor Currentzis.

Die Messa da Requiem in der Passionszeit zu erleben, 

das berührte besonders, mit allen Teilen, vom Kyrie bis 

zum Agnus Dei.

Schon beim Betreten des Saales waren wir überwältigt 

von der Größe und der Architektur des Raumes. Das Kon-

zert selbst war ein einmalig schönes Erlebnis, welches 

sich sicher sobald nicht steigern lässt.

Der Maestro verstand es, seine Musikerinnen und Mu-

siker zu leiten und zu Höchstleistungen zu motivieren. 

Mit hohem körperlichem Einsatz gaben alle ihr bestes. 

Besonders zu bewundern waren die Künstlerinnen und 

Künstler mit den hohen Streichinstrumenten, die während 

des gesamten Konzerts stehen mussten.

Uns vergingen die 95 Minuten ohne Pause wie im Flug. 

Leiseste und zarte Töne wechselten mit furiosen Passa-

gen. Aber selbst die größte Lautstärke tat den Ohren nicht 

weh. Die ausgeklügelte Architektur des Saales gewähr-

leistet eine wohltuende Akustik. Bei der Vorbereitung und 

während des Baues wurden viele Pläne erstellt, z.T. wie-

der verworfen, neu ausgetüftelt, Versuche durchgeführt. 

Das Ergebnis – einfach spitze.

Nachdem der letzte Ton verklungen war, verharrten Diri-

gent und Ausführende minutenlang in erstarrter Haltung, 

und auch das Publikum genoss diese Andacht. Langsam 

löste sich die Spannung und tosender Applaus, begleitet 

von Bravo-Rufen, belohnte die Akteure auf der Bühne.

Mit sprichwörtlicher Gänsehaut im Rücken und teilweise zu 

Tränen gerührt verließen wir beseelt das ehrwürdige Haus.

Auf der Rückfahrt in unser Quartier ließen wir diesen wun-

derbaren Abend mit einigen guten Tröpfchen ausklingen.

Am Mittwoch hieß es dann schon wieder Abschied neh-

men. Nach weiteren Besichtigungen ging es Richtung Hei-

mat. Spät am Abend kamen wir müde, aber glücklich an.

Wir bedanken uns bei Giesela Schulze für die Organisati-

on und Vorbereitung, bei Dr. Peter Göttsch für die Reise-

leitung, die vielen Erläuterungen und Organisation vor Ort, 

bei Mario Hollmann für die sichere Fahrt, bei Sandra And-

reas-Freier, die als Mitreisende spontan den Bordservice 
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Gottesdienste und Veranstaltungen der 
Kath. Pfarrgemeinde Leutersdorf

Pfarrer A. Glombitza

Aloys-Scholze-Straße 4 · 02794 Leutersdorf

Tel: 03586-386250 · Fax: 03586-408534

Mobil: 0152 541 507 52

Mail: pfarramt@pfarrei-leutersdorf.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Leutersdorf:

Di u. Do  10:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung 

Gottesdienstordnung Mai  

Samstag 16:00 Uhr Hl. Messe

  Kath. Kirche in Ebersbach/Sa

 17:30 Uhr Hl. Messe

  Kath. Kirche in Oppach

 17:30 Uhr Wortgottesdienst

  Kath. Kirche in Großschönau   

Sonntag 10:00 Uhr Hl. Messe

  Kath. Kirche in Leutersdorf

übernommen und uns gut versorgt hat, bei der Firma  Dr. 

Augustin Studienreisen und der Firma Wilhelm-Reisen.

Schade, dass nicht mehr Oppacherinnen und Oppacher 

von den Angeboten freier Plätze im Gemeindebrief und 

dem Amtsblatt Gebrauch machen konnten… Na, dann 

vielleicht beim nächsten Mal.

Gudrun Pursche  

 10:00 Uhr Wortgottesdienst

  Kath. Kirche in Neugersdorf

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

So 05.05.2019 15:00 Uhr Maiandacht in Philippsdorf 

Mi 29.05.2019 18:00 Uhr Hl. Messe am Vorabend „Chris-

       ti Himmelfahrt“ in Oppach 

Do 30.05.2019 10:00 Uhr Hl. Messe zu „Christi Himmel-

       fahrt“ in Leutersdorf 

Seniorenpfl egeheime

Mi 08.05.2019 10:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 

       in Leutersdorf 

Fr 10.05.2019 9:30 Uhr Gottesdienst im „Pfl egestift 

       Oberland“ in Ebersbach-Neu-

       gersdorf    

Mi  22.05.2019 10:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 

       in Oderwitz

Fr 24.05.2019 10:00 Uhr Gottesdienst im Pfl egeheim in 

       Oppach

Vorschau Juni

So 09.06.2019 10:00 Uhr Hl. Messe zu „Pfi ngsten“ in 

       Leutersdorf

Mo 10.06.2019  9:00 Uhr Hl. Messe zum Pfi ngstmontag 

       in Großschönau

    10:30 Uhr Hl. Messe in Neugersdorf

Do 20.06.2019 18:00 Uhr Hl. Messe zu „Fronleichnam“ in 

       Oppach

So 23.06.2019 10:00 Uhr Hl. Messe mit Prozession zu 

       „Fronleichnam“ in Leutersdorf
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Gemeinde Oppach

Liebe Oppacherinnen, liebe Oppacher,

wie heißt es so schön, „Alles neu macht der Mai“. Bei 

wunderschönem sonnigen Wetter konnten wir das Erwa-

chen der Natur mit blühenden grünen Wiesen, Feldern 

und Gärten  bereits im Monat April erleben. Überall wurde 

in diesem Jahr sehr zeitig geputzt, gekehrt und die Reste 

des Winters beseitigt. Wir alle hatten die Gelegenheit, ein 

wunderschönes sonniges Osterfest zu erleben. 

Bei ebenfalls sonnigen Wetter feierten wir das Schulfest 

der Willi-Hennig-Grundschule am 29.03.2018. Schüler 

und Eltern sowie Großeltern und viele weitere interes-

sierte Gäste überzeugten sich vom Ergebnis der ener-

getischen Sanierung unserer Grundschule, welche nun 

soweit abgeschlossen ist. Unsere Schüler stellten ihr 

Können unter Beweis und boten mit so mancher Aktivität, 

wie z. B. dem Puppenspiel mit Unterstützung von Herrn 

Lutz Männel, der Aufführung eines Theaterstückes, dem 

Musizieren mit der Gitarre und vielen weiteren Instrumen-

ten und vielen mehr ein abwechslungsreiches Programm. 

Vor allem ehemalige Schüler sowie viele weitere interes-

sierte Gäste besuchten das nun in unserer Grundschule 

integrierte Schulmuseum, welches vom Freundeskreis 

Heimatgeschichte aufgebaut und zukünftig betreut wird. 

Nicht zuletzt staunten selbst auch die anwesenden Hand-

werker, welche unserer Einladung folgen konnten, unter 

welchen günstigen Bedingungen die Schüler in unserer 

Willi-Hennig-Grundschule lernen können.

Das in unseren Schulklassen ein guter Zusammenhalt 

zwischen den Schülern, den Lehrern und den Eltern als 

ein wichtiger Grundbaustein gepfl egt wird, wurde zum 

Informationen der Bürgermeisterin
Frühjahrsputz 2019 erneut unter Beweis gestellt. Reich-

lich die Hälfte unserer Schüler beteiligte sich gemeinsam 

mit Eltern, Geschwistern und Lehrern an dieser Aktion. 

Und dabei wurde auch reichlich Müll gesammelt. In der 

kleinen Grünanlage an der Bachstraße bei der Fleische-

rei Hensel wurden 10 Müllsäcke zusammengetragen. 

Entfernt wurden hier vor allem Flaschen, Verpackungs-

materialen von Lebensmitteln, Plastikgeschirr und vieles 

mehr. Diejenigen die in dieser Anlage gern verweilen und 

Zeit verbringen, können das auch gern weiter tun. Jedoch 
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sollte es für sie selbstverständlich sein, diesen Platz auch 

wieder sauber zu verlassen. 

Erstmalig wurde zum Frühjahrsputz der Wanderpokal der 

Bürgermeisterin verliehen. Der Pokal ging an die Klasse, 

welche im Verhältnis zu ihrer Klassenstärke mit den meis-

ten Schülern teilnimmt. Gewonnen hat in diesem Jahr die 

Klasse 1b. Ich bin schon sehr gespannt, ob die Klasse den 

Wanderpokal im nächsten Jahr wieder verteidigen kann. 

Außerdem musste ich feststellen, dass auch die vielen 

mitwirkenden Eltern und Geschwister einen Preis verdient 

hätten. Das nehme ich ab nächsten Jahr ebenfalls sehr 

gern mit auf. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle 

an alle mitwirkenden Bürger und Vereine, welche sich am 

Frühjahrsputz in unserem Ort beteiligt haben. Besonders 

danken möchte ich der Jugendfeuerwehr und der Feuer-

wehr Oppach sowie dem Fremdenverkehrsverein für ihre 

Unterstützung. 

Im Monat Mai haben Sie, liebe Oppacherinnen und Oppa-

cher, wieder die Gelegenheit, viele Veranstaltungen in un-

serem Heimatort zu besuchen. Die Vielfalt reicht über die 

geführte Wanderung des Fremdenverkehrsvereins, das 

Depotfest der FF Oppach bis hin zu Vereinsfesten und 

Veranstaltungen zu Himmelfahrt z.B. beim Skiclub und 

dem Deutschen Frauenring. Nutzen Sie diese Aktivitäten 

und nehmen Sie teil am gesellschaftlichen Leben unserer 

Gemeinde.

Baulich geht es in Oppach auch sehr gut voran. Der Er-

satzneubau Kindertagesstätte liegt im Zeitrahmen. Die 

letzten Bau Lose (Außenanlage) werden in den nächsten 

Gemeinderatssitzungen vergeben. Außerdem beschäfti-

gen sich die Mitarbeiter der Verwaltung und der Kita mit 

dem Planungsbüro derzeit mit der Gestaltung der Innen-

einrichtungen.  Des Weiteren wurden die ersten Lose für 

die Sanierung der Turnhalle vergeben. Wir freuen uns, 
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dass wir bei diesem Projekt auch einer Oppacher Firma 

den Auftrag erteilen konnten. Die Ausschreibungen für 

den Ausbau der Alten Zeile laufen ebenfalls. Die Baumaß-

nahme soll im Monat Mai beginnen. Bereits begonnen hat 

die Baumaßnahme im Eingangsbereich des Stadions Lin-

denberger Straße. Für den Breitbandausbau in Oppach 

erwarten wir noch die Bescheide der atene KOM von Sei-

ten des Bundes und der Landesdirektion von Seiten des 

Freistaates Sachsen. Außerdem hat der Netzbetreiber, 

welcher den Eigenausbau in Oppach angemeldet hat, 

trotz mehrerer Nachfragen der Gemeinde den Beginn des 

Ausbaus noch nicht terminiert. Des Weiteren möchte ich 

Aus dem Gemeinderat und den Ausschüssen berichtet

TECHNISCHER AUSSCHUSS

47. Sitzung

04.04.2019

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses wurden 

über Bau – und sonstige Anträge sowie über den aktuellen 

Stand von laufenden und geplanten Baumaßnahmen im 

Ort informiert. 

Außerdem hat der Ausschuss zur Baumaßnahme „Alte 

Zeile“ und zu weiteren Auftragsvergaben für die Sanierung 

Turnhalle sowie dem Ersatzneubau Kita „Pfi ffi kus“ 

vorberaten.

GEMEINDERAT

64. Sitzung

21.03.2019

Der Gemeinderat besichtigte mit Mitarbeitern der 

Verwaltung sowie der Schulleiterin die Willi-Hennig-

Grundschule. Alle Anwesenden erhielten einen Überblick 

zum Ergebnis der Energetischen Sanierung der 

Grundschule. Im Anschluss verlas die Schulleiterin in 

Anwesenheit des Lehrerkollegiums den Jahresbericht 

2018/2019. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung des Gemeinderates im 

Rathaus erfolgte die erste Lesung zum Nachtragshaushalt 

2019.

GEMEINDERAT

Sondersitzung

11.04.2019

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag Ersatzneubau 

Kindertagesstätte „Pfi ffi kus“ Los 41 Erschließung 

- Löschwasserspeicher zum Angebotspreis von 

190.638,06 € an die Firma HZ Straßen- und Tiefbau 

GmbH aus Ebersbach-Neugersdorf zu vergeben. 

(12 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen – zugestimmt)

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag Erneuerung 

Wärmeerzeugungsanlage sowie Sanierung Tartanplatz 

Turnhalle Oppach Los 1 Heizung zum Angebotspreis 

von 68.210,29 € an die Firma Heizungsbau Torsten 

Lahode aus Oppach zu vergeben.

(14 Ja-Stimmen – einstimmig)

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag Erneuerung 

Wärmeerzeugungsanlage sowie Sanierung Tartanplatz 

Turnhalle Oppach Los 2 Sanierung Tartanplatz zum 

Angebotspreis von 47.026,46 € an die Firma Polytan 

GmbH aus Burgheim zu vergeben. 

(13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung – zugestimmt)

1. Der Gemeinderat beschließt, die Bürgermeisterin 

zu beauftragen, das gesetzliche Vorkaufsrecht der 

Gemeinde Oppach nach den §§ 24 ff. Baugesetzbuch 

(BauGB) im Hinblick auf das in 02736 in Oppach 

belegene Grundstück, bestehend aus dem Flurstück 

1812//2, zugunsten eines Dritten auszuüben.

2. Der Gemeinderat beschließt, die Bürgermeisterin 

zu beauftragen, das gesetzliche Vorkaufsrecht der 

Gemeinde Oppach nach dem § 17 Sächsisches 

Denkmalschutzgesetz (Sächs. DenkmalSchutzG) im 

Hinblick auf das in 02736 in Oppach belegene Grund-

stück, bestehend aus dem Flurstück 1812/2, nicht 

auszuüben

(12 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung – 

zugestimmt)

Der Gemeinderat beschließt die Stundung der 

Gewerbesteuer 2017 in Höhe von 11.711,70 EUR. 

Zur Tilgung der Forderung wird eine Ratenzahlung 

gewährt.  

(9 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, 1 Befan-

genheit – zugestimmt)

HINWEISE

Die in den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und 

der Ausschüsse behandelten Beschlüsse und Vorlagen 

in vollem Wortlaut sowie alle Protokolle der öffentlichen 

Rats- und Ausschusssitzungen (soweit bereits bestätigt) 

können während der Sprechzeiten im Sekretariat der Ge-

meindeverwaltung Oppach eingesehen werden.

Sie informieren, dass das Oppacher Schloss vom derzei-

tigen Eigentümer verkauft wurde. Mit Beschluss des Ge-

meinderates behält sich die Gemeinde zu diesem Verkauf 

das Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten vor. Wichtig 

ist, dass dieses Gebäude wieder eine Nutzung zur Berei-

cherung und Belebung von Oppach erhält. Ich werde Sie 

weiter zum Ergebnis informieren. 

Liebe Oppacherinnen, liebe Oppacher, ich wünsche Ihnen 

einen schönen Monat Mai mit dem einen oder anderen 

Regentag, welcher für die Natur und die Landwirtschaft 

dringend notwendig ist.

Mit herzlichen Grüßen    Ihre Bürgermeisterin Sylvia Hölzel 
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Die nächste öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates fi ndet am

16. Mai 2019

im Ratssaal des Rathauses statt. 

Beginn dieser Sitzung ist um 19.00 Uhr.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind 

herzlich eingeladen, an den öffentlichen Sitzungen 

des Gemeinderates und seiner Ausschüsse 

teilzunehmen.

Die Tagesordnungen der öffentlichen Sitzungen 

des Gemeinderates und seiner Ausschüsse werden 

rechtzeitig durch Aushang an den offi ziellen 

Bekanntmachungstafeln der Gemeinde sowie im 

Internet unter „www.oppach.de“ bekannt gegeben.

Sylvia Hölzel, Bürgermeisterin

Wahlbekanntmachung

1. Am 26. Mai 2019 fi ndet in der Bundesrepublik Deutsch-
land die

               
Wahl zum Europäischen Parlament

               
  statt.            

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
               
2. Die Gemeinde Oppach ist in folgende zwei allgemeine 

Wahlbezirke eingeteilt: 
               

Wahl-

bezirk 

Nr.

Bezeichnung 

des 

Wahlbezirks

Bezeichnung des 

Wahlraums

41001 Rathaus August-Bebel-Straße 32

41002 Grundschule August-Bebel-Straße 16

  
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-

berechtigten in der Zeit bis zum 05.05.2019 zugestellt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 17.00 Uhr im Rathaus 
der Stadtverwaltung Neusalza-Spremberg, OG 20 
zusammen. 

               

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.

  Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gül-
tigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.

  Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.

  Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt.

  Jeder Wähler hat eine Stimme.
  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 

Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll.

  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

  In der Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder 
gefi lmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der 
der Wahlschein ausgestellt ist,
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-

bezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt
  oder            
  b) durch Briefwahl          

  teilnehmen.          
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 

Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Euro-
päischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 
des Europawahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Oppach, den 30.04.2019

Sylvia Hölzel, Bürgermeisterin
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Amtlicher Stimmzettel

Kommunalwahlen
für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019

in der Gemeinde Oppach

 Sie haben insgesamt drei Stimmen ( ), Sie können aber auch nur eine Stimme ( ) oder 

zwei Stimmen ( ) geben.

 Sie können Bewerbern desselben Wahlvorschlags oder verschiedener Wahlvorschläge Stimmen 

geben.

 Sie können nur Bewerbern, die in diesem Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen abgeben.

 Nicht mehr als drei Stimmen ( ) insgesamt! Der Stimmzettel ist sonst ungültig.

1 Freie Wähler

1. Simon, Andreas

 Polizeibeamter   

2. Schober, Andreas

 Dipl.-Ing.   

3. Kunze, Peter

 Angestellter   

4. Kalkbrenner, Sven

 Bauleiter   

5. Frommer, Sabine

 Beamtin   

2
Christlich

Demokratische

Union Deutschlands CDU

1. Münch, Horst

 Rechtsanwalt   

2. Ziesche, Marie-Luise

 Kosmetikerin   

3. Pätzold, Joachim

 Servicetechniker   

4. Gaida, Achim

 Rentner   

3 Oppacher Bürgerliste e.V.

1. Henke, Heike

 Pädagogische

 Mitarbeiterin   

2. Schmidt, Holger

 selbstständig   

3. Müller, Jens

 selbstständig   

4 Sozialdemokratische

Partei Deutschlands SPD

1. Kuhne, Thomas

 Industriekaufmann   

5 Alternative

für Deutschland AfD

1. Nitschke, Stefan

 Reha-Techniker   

2. Noack, Claudio

 Mediengestalter   

Wahlbekanntmachung

Kommunalwahlen 

1. Am 26. Mai 2019 fi nden gleichzeitig die

Gemeinderatswahl der Gemeinde Oppach
und die Kreistagswahl statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in folgende zwei allgemeine Wahl-
bezirke eingeteilt:

Nr. des 

Wahl-

bezirks

Lage des Wahlraums

41001
Rathaus Oppach,

August-Bebel-Straße 32

41002
Aula der Grundschule,

August-Bebel-Straße 16

 Beide Wahlräume sind barrierefrei.
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-

rechtigten in der Zeit bis zum 05. Mai 2019 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
 Die Stimmzettel für die Gemeinderatswahl sind von 

hellgelber, die Stimmzettel für die Kreistagswahlen 
von grüner Farbe.

 Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten 
und dem Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausge-
händigt.

4. Jeder Wähler hat drei Stimmen.
 Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer 

die für den Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschläge 
unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß
§ 19 Absatz 5 und 6 KomWO bestimmten Reihenfol-
ge, die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand 
und Postleitzahl und Wohnort entsprechend der nach 
§ 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift 
in der zugelassenen Reihenfolge.

5. Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Na-
men im Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wahlberech-
tigte kann seine Stimme aus verschiedenen Wahlvor-
schlägen geben (Panachieren) und einem Bewerber 
bis zu drei Stimmen geben (Kumulieren). Der Wähler 
gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem 
Stimmzettel einen der im Stimmzettel aufgeführten 
Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere ein-
deutige Weise kennzeichnet. 

 
6. Jeder Wähler kann – außer er besitzt einen Wahl-

schein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wäh-
len, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein 
amtlicher Personalausweis oder Reisepass, bei aus-
ländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsaus-
weis oder Reisepass, mitzubringen. Die Wahlbenach-
richtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Der 
Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. Das Fotografi eren und Filmen in der 

Wahlkabine ist verboten!

7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für 
ihn zuständigen Wahlbezirkes in seiner Gemeinde 
oder durch Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein für 
mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwah-
len kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem 
Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlkreises erfolgen.

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag), dem 
Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung 
an Eides statt so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Gemeinde übersenden, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde ab-
gegeben werden.

9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtig-
ter, der nicht schreiben oder lesen kann oder durch 
körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme al-
lein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpfl ichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt. Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
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Abschlussbericht
„Energetische Sanierung

Willi-Hennig-Grundschule“ Oppach

Einladung zur öffentlichen Sitzung
des Gemeindewahlausschusses

Die Maßnahme Energetische Sanierung Willi-Hennig-Grund-

schule (Bestand), August-Bebel-Str. 16, 02736 Oppach, wird 

im Rahmen des Operationellen Programmes des Freistaates 

Sachsen für den Europäischen Fond für regionale Entwicklung 

(EFRE) im Förderzeitraum 2014-2020 durch die Europäische 

Union gefördert.

Projektträger ist die Gemeindeverwaltung Oppach, August-Be-

bel-Straße 32, 02736 Oppach.

Im Zeitraum April 2018 bis April 2019 wurde die o. g. und 

durch die EU und den Freistaat Sachsen geförderte Ener-

getische Sanierung unserer „Willi-Hennig-Grundschule“ 

durchgeführt. 

Im Rahmen der Maßnahme erfolgten sowohl Arbeiten am 

Haupt-, als auch am Nebengebäude der Schule. Die Ar-

beiten umfassten insbesondere

Schulhaus von vorn

Nebengebäude

Schulhaus von hinten (Dr. Lehmann)

Die nächste Sitzung des Gemeindewahlausschusses der 

Gemeinde Oppach fi ndet am Montag, dem 27.05.2019 

um 16.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Oppach, Bera-

tungsraum, August-Bebel-Straße 32, 02736 Oppach statt. 

Tagesordnung

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Ge-

meinderatswahl 

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffent-

licher Sitzung. Der Zutritt ist jedermann gestattet. 

Silke Gottschalk

Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses

Absatz 1 und 3 StGB).

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich.

 Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Oppach, den 30.04.2019

Sylvia Hölzel, Bürgermeisterin 

• Bauhauptleistungen

• Gerüstbau

• Fassade

• Dachdecker-, Klempner-, Zimmererarbeiten

• Metallbau, Fluchttreppe

• Bauelemente Fassade

• Fassade

• Maler-, Tapezier- und Bodenbelagsarbeiten

• Trockenbau

• Sonnenschutz

• Elektroinstallation und Beleuchtung

• Sanitär/Heizung/Lüftung

Mit der Umsetzung der Leistungen wurden für unsere 

Schüler und auch die Lehrkräfte optimale Bedingungen 

in dem sanierten und schön gestalteten Haus geschaffen. 

Das gesetzte Ziel lautete, eine 30%ige Unterschreitung 

der EnEV (Energie-Einsparverordnung) zu erreichen, was 

durch die Umsetzung der gesamten Bauleistungen reali-

siert werden konnte.

Ein Dankeschön gilt allen beteiligten Planern und den 

ausführenden Firmen für ihr Engagement bei der Bewälti-

gung der großen Herausforderung.

Auf die Durchführung der Maßnahme verweist ein Schild 

neben dem Eingang am Hauptgebäude des Schulhauses.
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Informationen der
Freiwilligen Feuerwehr
Oppach

Freitag, 10. Mai, 19:00 Uhr

OTS / Übung am Schwerpunkt

Verantw.: Kamerad Daniel Hempel

Freitag, 24. Mai, 18:00 Uhr

Vorbereitung Depotfest

Verantw.: Kamerad Daniel Hempel

Samstag, 25. Mai ganztägig

148. Depotfest

Verantw.: Kamerad Daniel Hempel

Ende März war mächtig etwas los bei mei-

nen Schulmäusen. Meine Ohren spitzte ich 

im «Haus des Gastes» als wunderbare Kin-

derstimmen ihre Lieder vor den Mikrofonen 

anstimmten. Meine Bewunderung erhielten 

die kleinen Musiker beim Vortrag mit dem Waldhorn, der 

Melodika, den Gitarren, den Akkordeons und dem Klavier. 

Ach, wenn ich mit meinen kleinen Pfötchen auch solch 

tolle Leistungen vollbringen könnte. Meine Äuglein fi elen 

mir fast aus dem Kopf, als ich die kleinen Mäuse tanzen 

Vorankündigung

Anmeldung der  Schulanfänger
für das  Schuljahr 2020/21

Die Anmeldung der Schulanfänger von Oppach für das 

Schuljahr 2020/21 findet am 28.08.2019  in der Grund-

schule Oppach von 15:00 bis 18:00 Uhr statt.

                                                                      

Eltern von schulpfl ichtig gewordenen Kindern erhalten 

von uns eine Einladung zum Vorstellungstermin. Schul-

pfl ichtig werden alle Kinder, die bis zum 30.06.2020 das 

sechste Lebensjahr vollendet haben. Kinder, die bis zum 

30.09.2020 sechs Jahre alt werden und von den Eltern 

angemeldet werden möchten, gelten dann ebenfalls als 

schulpfl ichtig. 

Falls Eltern eine vorzeitige Einschulung ihres Kindes wün-

schen, können sie dies zum oben genannten Termin bei 

der Schulleiterin beantragen. Bitte bringen Sie zur Schul-

anmeldung die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit. 

Marion Zölfel, Schulleiterin

Neues von der Schulmaus

Traditionell wird das Oppacher Freibad am 15. Mai 

eröffnet. Dazu sind alle Wasserratten recht herzlich 

eingeladen.

Das Freibad wird wieder zu folgenden Zeiten geöffnet 

sein:

15. Mai – 15. September

·  montags bis freitags von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr

·  samstags von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr

·  sonn- und feiertags von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr

·  in den Sommerferien: 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr

·  im Mai und September nur jeweils bis 19.00 Uhr 

(wetterbedingt andere Öffnungszeiten möglich)

Unser Freibad bietet Ihnen:

 Schwimmerbecken mit 50-m-Bahnen

 Kinderplanschbecken

 Röhrenrutsche

 3-m-Sprungturm

 große Liegewiesen mit Sonnenliegen und -schirmen 

frei zur Verfügung 

 Klettergerüst und Buddelkasten

 Beach-Volleyball-Platz (Ausleihe von Bällen möglich)

 3 Tischtennisplatten

 Imbissangebot am Kiosk

 behindertengerechte sanitäre Einrichtungen

Saisoneröffnung im Freibad Oppach

Wie bereits in den Vorjahren sorgt unser Schwimmmeister, 

Herr Uwe Kutschke, wieder für Ordnung und Sicherheit. 

Für telefonische Anfragen steht er Ihnen während der 

Öffnungszeiten des Freibades unter 035872/32434 

zur Verfügung. Weitere Informationen können Sie der 

Homepage unter www.oppach.de entnehmen.

Jahreskarten erhalten Sie auch im Rathaus in der Kasse.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und einen angenehmen 

Aufenthalt in unserem Freibad.

Ihre Gemeindeverwaltung
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sah. Wenigstens zum Mitklatschen reichte mein Taktge-

fühl. 

Am 29. März 2019 verließen viele Oppacher gern ihre ei-

genen vier Wände. In der Grundschule feierten alle auf 

dem Schulhof und an den Stationen die Übergabe der 

sanierten Grundschule. Falls Sie liebe Leser an diesem 

Tag nicht bei uns sein konnten, möchte ich Ihnen kurz 

berichten. Auf dem Schulhof standen bunt gemixt die 

Tischgarnituren, an denen auch einige Bauarbeiter saßen. 

Der Duft von Bratwüsten lag in der Luft. Leider war für 

mich kein Würstchen übrig, denn bei beginnender Grill-

saison war der Andrang beim Verkaufsstand riesengroß. 

Im Schulhaus fand ich jedoch ein paar Kuchenkrümel 

und schleckte am Kaffee. Nicht nur mein Bäuchlein hat-

te Freude, denn ich kullerte am Griff des Glücksrades. 

Ich spielte am Computer, gewann bei den Spielen und 

lauschte mucksmäuschenstill bei den Märchen. Ich war 

nicht mehr zu erkennen, da ich mir einen Schmetterling 

Wie das letzte Mal versprochen, wollte ich, der Pfi ffi kus 

aus der Kita, Ihnen erklären, warum der gestiefelte Kater 

zu Ostern zu den Kindern gekommen ist. Ganz einfach, 

Stups der Osterhase wurde von der Hexe Zipfelrock ent-

führt. Mit Hilfe der Kinder befreite der gestiefelte  Kater 

den Hasen in einem Mitmach-Theater. Das war vielleicht 

aufregend. Der gestiefelte Kater hatte eine gute Idee und 

so konnte die Hexe mit dem Lasso eingefangen werden. 

Ende gut – Alles gut. Und zu einem guten Ende gehörten 

auch die Osterüberraschungen, die der Osterhase und 

nicht der gestiefelte Kater für jedes Kind versteckt hatte. 

Auch im Hort war der Osterhase ganz fl eißig, so dass sich 

alle Pfi ffi kusse riesig freuen konnten. Vielen Dank allen 

Osterhasengehilfen. Aber wir Pfi ffi kusse warten nicht nur, 

dass wir überrascht werden, sondern machen auch an-

Neues aus dem Pfiffikushausauf das Gesichtchen malen ließ. Meine Pfoten klebten 

vom Basteln beim Osterschmuck. Trotzdem schaffte ich 

es zu einem Besuch des neu eröffneten Schulmuseums. 

Ja, da kann jeder staunen, Oppach hat das, was sonst 

keine Grundschule in der Nähe hat. Zu den Programm-

höhepunkten musste ich mich beeilen. Ich staunte über 

die Puppenspieler, die Gitarristen, die Sänger des Chores 

und die Theatergruppe.

 

Ich schicke ja gern am 1. April mit einem Scherz die Kinder 

in den April. Aber unsere Großen machten sich bei „Blitz 

for kids“ keinen Spaß vor dem Gemeindeamt. Gemein-

sam blitzten sie mit der Polizei die Autofahrer. Viele Fahrer 

konnten für ihr vorbildliches Verhalten gelobt werden.

Am 3. April musste ich mich in meinem Alter ganz oft nach 

Zigarettenkippen, Papier und leeren Flaschen bücken. Ja, 

so ist das, wenn ich den Kindern und den Eltern beim 

Säubern von Oppach helfen will. Viele gefüllte Müllsäcke 

wurden zum Treffpunkt bei der Feuerwehr gebracht. Alle 

Klassen beteiligten sich ganz toll an unserer Aktion, je-

doch erhielt die Klasse 1b den Wanderpokal für die pro-

zentmäßig größte Teilnahme der Kinder der Klasse. Ich 

schicke heute noch ein Mäuseküsschen an alle fl eißigen 

Eltern hinterher. Zum Abschluss aßen wir gemeinsam die 

gegrillten Bratwürste bei der Feuerwehr. Hurra, ich bekam 

auch ein Würstchen ab.

Eine schöne Zeit wünscht allen

Eure Schulmaus

Ihr Lotse in Grundschulen

Dagmar Weichert 

Beraterin in Grundschulen 

Tel:   0800 10590 21143

Mail: dagmar.weichert@plus.aok.de

Die AOK PLUS unterstützt die Grundschule Oppach mit 

nachfolgenden Angeboten bei der Gestaltung des Schul-

alltags: 

- Seminare zur gesunden Lebensweise 

- Seminare zum sicheren Surfen im Internet 

- Bereitstellung von ergänzenden Unterrichtsmaterialien 

Eine Komplettübersicht zu unseren Angeboten an 

Schulen sowie unterstützende Informationen und Ange-

bote für Schüler und Eltern fi nden Sie unter: 

www.aokplus-schulberatung.de
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deren eine Freude. In allen Gruppen wurden kleine Oster-

geschenke gebastelt und unsere Spurtefi xe sangen viele 

Lieder in der Tagespfl ege. Nach Ostern studierten die Kin-

der Mutti-Vati-Tags-Programme ein, um in den nächsten 

Tagen schöne gemeinsame Nachmittage zu gestalten.

Der Frühling lockt raus in die Natur. So erlebten unsere 

Spurtefi xe einen interessanten Waldtag im März.

Bei nieseligen und etwas windigen Wetter machten wir 

uns auf den Weg zum Jägerhausteich. Unterwegs beob-

achteten wir in den Gärten Nistkästen und Futterhäus-

chen. Im Wald suchten wir auf den Bäumen Vogelnester.

Angekommen am Jägerhausteich war alles ganz ruhig 

und still. Überall sah es grau und düster aus, verrotte-

tes Laub lag auf dem Boden. Zu beobachten gab es dort 

nicht viel.

Doch plötzlich kommt von der hinteren Seite ein Enten-

männchen – Erpel – angeschwommen und schnatterte, 

schnatterte, schnatterte. Dabei blickte er immer wieder in 

unsere Richtung. Es sah aus, als ob er uns etwas sagen 

möchte oder gar mit uns spricht. Wir hatten den Eindruck, 

er ruft uns zu: „Seid doch mal leise! Ich brauche Ruhe.“ 

Er schnatterte weiter und schwamm zielgerichtet in Rich-

tung eines großen, in das Wasser ragendem, Astes. Und 

dann sahen wir den Grund für seine Aufregung. Unter 

dem Ast, versteckt im verwitterten Laub, saß seine Ente. 

Sie war kaum zu erkennen. Es sah aus, als hätten sie sich 

schon ein Nest gebaut. Gemeinsam überlegten wir, was 

der Erpel uns mit seinem Geschnatter mitgeteilt hatte. Ihr 

hattet tolle Ideen, die wir dann im Kindergarten angekom-

men, mit Farbe und Pinsel zu Papier brachten.

Es gab also doch etwas zu beobachten. Die nächsten 

Waldbeobachtungsgänge werden uns zeigen, wie die 

Entwicklung in der Natur sich weiter vollzieht. Wir lernen 

achtsam und aufmerksam durch die Natur zu gehen und 

sie durch korrektes Verhalten zu schützen.

Wir gehen auf die Wilhelmshöhe, zum Flössel, zum Jäger-

hausteich und am Alten Graben entlang zu Gondel- und 

Grenzmühlteich. Dabei nutzen wir die Naturlehrpfadschil-

der, unser eigenes und das Wissen der Erzieherinnen so-

wie Bücher und das Internet, um weitere Erkenntnisse zu 

gewinnen. Ausgestattet mit Notizbrett und Stiften gehen 

wir auf Exkursion. Alle sind mit viel Spaß dabei und erfreu-

en sich an den Erlebnissen in der Natur.

Auch die Skaterkid´s genossen viel frische Frühlingsluft.

Am 03.04.2019 rief unsere Bürgermeisterin Frau Hölzel 

zum Frühjahrsputz in Oppach auf. Die Hortkinder betei-

ligten sich fl eißig daran. Ausgerüstet mit Besen, Rechen, 

Mülltüte und Schubkarre, machten sie sich auf den Weg 

zur Bushaltestelle Auemühle in Oppach. Da angekom-

men, erwartete sie ganz viel Laub, welches noch vom 

Herbst lag und sehr viel Müll, der achtlos weggeworfen 

wurde. Auch unser Hortgrundstück haben die Skaterkids 

mal genau unter die Lupe genommen und heruntergefal-

lene Äste und Blätter zusammengerecht, die Spielhäuser 

gesäubert und die schöne Holzbauecke mal wieder rich-

tig aufgeräumt. Es hat riesigen Spaß bereitet, das Kita- 

Grundstück und auch ein Teil von Oppach wieder in Ord-

nung zu bringen. 

Die Frühjahrsmüdigkeit wurde in den Ferien durch zahlrei-

che Sportangebote, z. B. eine Wanderung durch Oppach, 

einen Ausfl ug ins Sportcenter Bushido und Sportspiele in 

der Turnhalle, vertrieben. Wir danken allen Organisatoren 

für die sportlichen Höhepunkte.
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Müllabfuhr
Oppach

Restabfall 10./24.5.

Bioabfall 4./17.5.

Gelbe Tonne/Sack 8.5.

Blaue Tonne 23.5.

Mitteilungen aus Vereinen

Deutscher
Frauenring e.V.

überparteilich &

überkonfessionell

DFR „Oberlausitz“ e.V. – Oppach

Telefon: 035872 33425 

E-Mail: frauenring-dfr-oberlausitz@t-online.de

Alle Interessenten sind zu nachfolgenden

Veranstaltungen herzlichst eingeladen:

jeden Mittwoch, ab 13.00 Uhr

begrüßen wir Sie in unserem Bürgertreff,

Fichtestraße 2

Donnerstag, 02.05., 13.30 Uhr

Kreativzirkel

Mittwoch, 08.05., 14.30 Uhr

Seniorenkaffee im Ratssaal der Gemeinde Oppach

„Die Hortkinder erfreuen uns mit Ihrem Gesang“
      

Donnerstag, 30.05., 10.00 Uhr – 22.00 Uhr

Großes Grillen zum Männertag

Fichtestr. 2

Einverständniserklärung - nur mit schriftlicher Einwilli-

gung kann eine Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgen

Die Gemeinde darf gemäß § 4a Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz 

in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Sächsisches Datenschutzgesetz 

nur Jubiläumsdaten im Amtsblatt veröffentlichen, wenn die 

Jubilare schriftlich per Einwilligung erklären, dass sie eine 

Veröffentlichung ihrer Ehrentage im Amtsblatt wünschen. 

Ein entsprechendes Formular erhalten Sie im Rathaus der 

Gemeinde Oppach. Auf Wunsch senden wir Ihnen dieses 

auch gern zu. Kontaktieren Sie uns dann bitte unter Tele-

fon 383-0.

Weiterhin können Sie das Einwilligungsformular auf der Inter-

netseite der Gemeinde Oppach unter http://www.oppach.de 

oder der Internetseite der Gemeinde Beiersdorf unter http://

www.beiersdorf-ol.de herunterladen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter 383-44 zur Ver-

fügung.

Alle Jubilare, die im Monat Mai diesen besonderen Ge-

burtstag feiern werden, wurden durch die Verwaltung 

angeschrieben. Leider haben wir keine Rückmeldung er-

halten. Aus diesem Grund werden im Mai keine „Geburts-

tagskinder“ veröffentlicht.

Schulmuseum

in der Willi-Hennig-Grundschule

Nachdem die Grundschule grundlegend saniert worden 

ist, konnten wir einen Raum im Nebengebäude beziehen 

und darin unsere lang ersehnte Schul-Daueraussstellung 
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einrichten. Die Idee dazu entstand spontan nach unserer 

viel besuchten Schul-Ausstellung im September 2017 in 

unseren Vereinsräumen im Schützenhaus. 

Zunächst mussten wir die zahlreichen Exponate im Ar-

chiv der Grundschule zwischenlagern. Sicher verpackt 

in Kartons harrten sie auf den Moment, endlich wieder 

ausgepackt und ausgestellt zu werden. Letzten Monat 

war es nun soweit. Nach drei Tagen intensiver Aufbauar-

beit konnten wir zum Tag der offenen Tür am 29.03.2019 

Schulkindern, Eltern und Großeltern die Oppacher Schul-

geschichte präsentieren. 

Viele nutzten die Gelegenheit und schauten sich um. Bei 

den Erwachsenen erweckte, wie auch damals im Schüt-

zenhaus, die Sammlung der Klassenbilder der verschie-

Hallo Fußballfreunde,

heute wollen wir Euch den groben Fahrplan für unser 

100-jähriges Jubiläum präsentieren. Beginnen wollen 

wir am Samstag, dem 22.06. mit dem Kreispokalfi nale, 

welches uns der Oberlausitzer Fußballverband 

zugesprochen hat. Weiter geht es am Sonntag, dem 

23.06. mit einem Turnier der Kleinfeldmannschaften. 

Am Freitag, dem 28.06. gegen 19:00 Uhr fi ndet das 

Spiel der Legenden statt, mit alten Bekannten aus der 

Bezirksligazeit. Samstag, den 29.06. wird um 13:00 Uhr 

einer unser Großfeldmannschaft ein Freundschaftsspiel 

absolvieren. Danach (zur besten Bundesliga Anstoßzeit) 

um 15:30 Uhr wird sich die Herrenmannschaft einen 

höherklassigen Gegner stellen. Am Sonntag wird ein 

Sponsoren- und Freizeitturnier stattfi nden. Über die 

gesamte Festwoche wird in den Ausstellungsräumen an 

der Bautzener Straße 3A eine Ausstellung über unsere 

Geschichte des Vereines präsentiert. In der nächsten 

Ausgabe werden wir Euch eine detaillierte Ausführung 

über unsere Festwoche verkünden.

Männermannschaft

Nachdem wir mit einem Sieg aus Holtendorf zurückkehrten, 

stand die erste große Herausforderung vor der Tür. Zu 

Gast war der TSV Großschönau. In den Anfangsminuten 

machten die Gäste mächtig Druck, danach fand die FSV-

Elf aber immer besser ins Spiel und kontrollierte Gegner 

und Ball. Am Ende des Tages stand ein hochverdienter 

2:1 Sieg zubuche. Die beiden Tore steuerten Afi f Genc 

und Friedo Stephan bei. Eine Woche später waren wir bei 

der SG Rotation Oberseifersdorf zu Gast und gewannen 

unser Gastspiel mit einem schmeichelhaften (für den 

Gegner) 1:4 / 2x Afi f Genc, 2x Friedo Stephan. Am letzten 

Märzwochenende hatten wir den SV Horken Kittlitz auf 

dem Kunstrasen in Sohland/Spree zu Gast. Das war ein 

Spiel, was keinen Sieger verdient hätte, aber am Ende 

gewannen wir mit 1:0 durch Friedo Stephan. Das erste Spiel 

Der FSV Oppach
informiert

denen Jahrgänge, die einst in der Oppacher Schule die 

Schulbank gedrückt hatten, besonderes Interesse. Für 

die Kinder waren andere Sachen spannend: Sie rätsel-

ten, wie der Spruch in Current-Schrift an der alten Schul-

tafel wohl heißen könnte . Dem Wunsch, dass samtene 

rote Schuleintritts-Kleidchen anzuprobieren, konnten wir 

leider nicht nachgeben. Wohl aber dem Probesitzen auf 

unserer altertümlichen Schulbank. Dabei wurde glaub-

haft versichert, dass hier viel lieber die Hausaufgaben 

erledigt würden, als am modernen Schreibtisch. 

Das Schulmuseum kann ab sofort nach Absprache mit 

unserem Verein besichtigt werden. Es bietet sich an, bei 

Klassentreffen mit Schulbesichtigung auch unser Schul-

museum mit zu besuchen. Dafür wenden Sie sich bitte 

an die Gemeindeverwaltung. Reguläre Öffnungszeiten 

planen wir nicht.  

Gudrun Kolb
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So. 19.05. ESV Lok Zittau (H) 10:30 Uhr

So. 26.05. FC Oberlausitz Neugersdorf (A) 11:00 Uhr

D2- Junioren

Sa. 04.05. FSV Oderwitz 02 (H) 10:30 Uhr

Sa. 18.05. SpG ESV Lok Zittau (H) 10:30 Uhr

Sa. 25.05. SG Leutersdorf (A) 12:00 Uhr

F1-Junioren

Sa. 04.05. Herrnhuter SV (A) 09:00 Uhr

Di. 07.05. SpG TSV Großschönau (H) 17:30 Uhr

So. 19.05. SpVgg. Ebersbach (H) 09:00 Uhr

Sa. 25.05. SpG SG Leutersdorf (A) 09:00 Uhr

Verein gesamt

Anfang April stand bei uns die jährliche Jahres-

hauptversammlung an, in der wurde über einen 

möglichen Zusammenschluss mit dem FV Concordia 

Sohland abgestimmt. Des Weiteren fand die Neuwahl 

der Vorstandsmitglieder statt. Fast alle Posten wurden 

wieder gleich besetzt. Einzigst die Schriftführerin, Carina 

Schindler, stellte ihren Posten zur Verfügung. Für ihr 

Engagement der letzten Jahre danken wir ihr recht 

herzlich. Der neue Schriftführer (Nick Eichner) kommt 

aus unserer Herrenmannschaft und wird zukünftig den 

Sitzungen beiwohnen und alles protokollieren. Präsident 

Frank Marschner verkündete außerdem den Mitgliedern 

den Fahrplan für unsere Festwoche zum 100-jährigen 

Jubiläum.

Aktuelle Informationen fi nden Sie auch an der Anschlagta-

fel bei der Allianz sowie im Internet auf unserer offi ziellen 

Homepage www.fsvoppach.de oder auf Facebook unter 

FSV Oppach.

Mit sportlichen Grüßen

Rico Block

100 Jahre Fußball in Oppach

BSG Motor Oppach / FSV Oppach Fußball – Talk

Einladung zum Treff ehemaliger Oppacher 
Fußballspieler, Fußballfunktionäre und Freunde 

des Oppacher Fußballs.

Bei Kaffee und Kuchen, Bier, Bratwurst und 
Wein lassen wir aus der Chronik und bei 

Gesprächen sowie Erinnerungen und Anekdoten 
an Erfolg und Niederlagen des Oppacher 

Fußballs aufl eben.

Sonntag 23.06.2019

Anpfi ff ist 14:00 Uhr

Abpfi ff spätestens 22:00 Uhr

Austragungsort: Ausstellungsräume Oppach, 

Bautzener Str. 3

Eintritt frei

Für eine sichere Planung sind wir für 
Teilnahmeanmeldung unter

vorstand@fsvoppach.de oder

bso.saeuberlich@t-online.de dankbar.

FSV Oppach Vorstand

im April fand gegen unseren Ortsnachbarn aus Neusalza-

Spremberg statt, welches wir bitter in der letzten Sekunde 

des Spieles verloren. Nach einer dominanten ersten 

Hälfte (1:2), mussten wir in der Schlussviertelstunde dem 

läuferischen Dienst Tribut zollen. Neusalza kam in der

90 Min. zum Ausgleich und schossen per Handelfmeter 

in der 92. Min. den Siegtreffer. Am Ende stand ein 4:3 für 

den Gegner auf der Anzeigetafel.

nächste Begegnungen:

So. 05.05. / FSV Oppach – NFV Gelb-Weiß Görlitz 09

Anstoß: 14:00 Uhr in Oppach

Sa. 11.05. / Schönbacher FV - FSV Oppach

Anstoß: 15:00 Uhr in Schönbach

Sa. 25.05. / FSV Kemnitz 2. – FSV Oppach

Anstoß: 13:00 Uhr in Kemnitz

Junioren

B-Junioren

Sa. 04.05. SG Wilthen (A) 10:30 Uhr

Sa. 11.05. SV Gnaschwitz-Doberschau (H) 10:30 Uhr

Sa. 18.05. SpG SV1922 Radibor (A) 10:30 Uhr

Sa. 25.05. SpG SV Gaußig (H) 10:30 Uhr

C-Junioren

So. 05.05. SpG SV 1896 Großdubrau (H) 10:30 Uhr

So. 12.05. SpG SV Gaußig (A) 10:30 Uhr

So. 26.05. SpG SV Grün-Weiß Hochkirch (H) 10:30 Uhr

D1-Junioren

So. 05.05. FV Eintracht Niesky (H) 10:30 Uhr

Information zur

Friedhofsgebührenordnung

 Viele freuen sich über unsere gepfl egten Friedhöfe. Ein 

Friedhof soll nicht nur ein Ort der Trauer, sondern auch 

ein Ort der Begegnung sein.

Doch die Pfl ege kostet Geld und Kostenerhöhungen treffen 

uns auch hier. Die Kirchenordnung sieht regelmäßige Kal-

kulationen der Kosten vor. Im Ergebnis beschlossen die Kir-

chenvorstände die nun vorliegenden Gebührenordnungen.

Hiermit geben wir bekannt, dass für die Friedhöfe Bei-

ersdorf (durch den Kirchenvorstand Beiersdorf am 

19.02.2019 beschlossen, vom Regionalkirchenamt Dres-

den am 18.03.2019 genehmigt)   und Oppach (durch den 

Kirchenvorstand Oppach am 22.01.2019 beschlossen, 

vom Regionalkirchenamt am 20.03.2019 genehmigt) 

neue Friedhofsgebührenordnungen (FGO) gelten, die mit 

ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Kommune am 

01.05.2019 in Kraft treten. Die Friedhofsgebührenordnun-

gen liegen in den Pfarrbüros zur Sprechstunde aus.

Kirchenvorstand Beiersdorf

Kirchenvorstand Oppach

Pfarrer Matthias Mory



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppach-BeiersdorfSeite 24 2. Mai 2019

Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO)

für den Friedhof der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oppach

vom 22.01.2019

Aufgrund von § 2 Absatz 2 in Verbindung mit §§ 13 Ab-

satz 2 Buchstabe a und 43 der Kirchgemeindeordnung 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

(KGO) vom 13. April 1983 (ABl. S. A 33) in der jeweils gel-

tenden Fassung und § 12 Absatz 1 der Rechtsverordnung 

über das kirchliche Friedhofswesen in der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsens (Friedhofsver-

ordnung – FriedhVO) vom 9. Mai 1995 hat die Ev.-Luth. 

Kirchgemeinde Oppach die folgende Gebührenordnung 

für ihren Friedhof beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-

gen sowie für sonstige in § 8 aufgeführte Leistungen der 

Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach Maßgabe 

dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpfl ich-

tige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 

durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwor-

ben oder verlängert hat

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofs-

verwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-

men hat oder wer für die Gebührenschuld eines 

anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in 

wessen Interesse sie vorgenommen wird

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofs-

verwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-

men hat oder wer für die Gebührenschuld eines 

anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld

Die Gebührenschuld entsteht

– für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme 

der jeweiligen gebührenpfl ichtigen Leistung

– für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhal-

tungsgebühren mit der Verleihung des Nutzungsrech-

tes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte 

oder mit der Festlegung der Verlängerung des Nut-

zungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlän-

gerung der Grabstätte

– für Bestattungsgebühren mit der Bestattung

– für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der Ver-

waltungshandlung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftli-

chen Gebührenbescheids fällig und sind innerhalb der 

dort angegebenen Zahlungsfrist an die Friedhofskasse 

zu entrichten.

(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entspre-

chender Sicherheiten können Bestattungen nicht ver-

langt werden.

(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemein-

schaftsgräber werden für die gesamte Nutzungszeit 

im Voraus erhoben.

(4) Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die 

Friedhofsunterhaltungsgebühr für einen Zeitraum von 

2 Jahren im Voraus festgesetzt. Sie ist bis zum 30.09. 

des jeweiligen Erhebungsjahres fällig.

§ 5 Mahnung und Vollstreckung

rückständiger Gebühren

(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende 

Aufwand durch den Gebührenschuldner zu erstatten.

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-

zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstre-

ckung hat der Vollstreckungsschuldner zu tragen.

§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen 

wegen persönlicher oder sachlicher Härten gestundet so-

wie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 7 Gebührentarif

A. Benutzungsgebühren

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten 

an Grabstätten

1. Reihengrabstätten

1.1 für Verstorbene vor Vollendung des

2. Lebensjahres (Ruhezeit 10 Jahre) 300,00 €

1.2 für Verstorbene ab Vollendung des

2. Lebensjahres (Ruhezeit 25 Jahre) 750,00 €

1.3 für Urnen (Ruhezeit 20 Jahre) 600,00 €

2. Wahlgrabstätten 

2.1 für Sargbestattungen

(Nutzungszeit 25 Jahre)

2.1.1 Einzelstelle 820,00 €

2.1.2 Doppelstelle 1.640,00 €

2.1.3 Dreifachstelle 2.460,00 €

2.2 für Urnenbeisetzungen

(Nutzungszeit 20 Jahre) 

2.2.1 Einzelstelle 656,00 €

2.2.2 Doppelstelle 1.312.00 €

2.3 Gebühr für eine Verlängerung des 

Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten 

(Verlängerungsgebühr) pro Jahr für 

Grabstätten

nach 2.1.1 32,80 €
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nach 2.1.2 65,60 €

nach 2.1.3 98,40 €

nach 2.2.1 32,80 €

nach 2.2.2 65,60 €

II. Gebühren für die Bestattung

(Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammen-

hang mit der Bestattung, Aufwand für Grabherstellung 

etc.)

1.1 Sargbestattung

(Verstorbene bis 5 Jahre) 518,00 €

1.2 Sargbestattung

(Verstorbene ab 5 Jahre) 618,00 €

1.3 Urnenbeisetzung 388,00 €

1.4 Gebühr für Träger bei Sargbestattun-

gen, pro Träger 26,00 €

III. Umbettungen, Ausbettungen

Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 8 ver-

fahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung 

der allgemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungs-

berechtigten (Inhabern eines Grabnutzungsrechtes) auf 

Dauer des Nutzungsrechtes eine jährliche Friedhofsun-

terhaltungsgebühr pro Grablager erhoben. Die Höhe der 

jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 25,00 €

pro Grablager.

V. Gebühren für Gemeinschaftsgräber

Die Gebühren enthalten die Kosten für die Grabnutzung, 

Bestattungsgebühren, Friedhofsunterhaltungsgebühren, 

Erstgestaltung, Grabstein, Zwischenerneuerung,  Unter-

haltung für die Dauer der Ruhezeit und die Beräumung 

der Grabstätte zum Ende der Ruhezeit.

1. Gemeinschaftseinzelgräber

(einheitlich gestaltete Reihengräber)

1.1 für Sargbestattung (25 Jahre) – ohne 

Träger 4.052,00 €

1.2 für Urnenbestattung (20 Jahre) 3.572,00 €

B. Verwaltungsgebühren

1. Genehmigung für die Errichtung 

eines Grabmals sowie anderer bauli-

cher Anlagen (z.B. Einfassungen) 50,00 €

2. Genehmigung für die Veränderung 

eines Grabmals oder der Ergänzung 

von Inschriften oder anderer bauli-

cher Maßnahmen 50,00 €

3. Erteilung einer Berechtigungskarte an 

einen Gewerbetreibenden 50,00 €

4. Zweitausfertigung von Bescheinigun-

gen der Friedhofsverwaltung -nach § 8-

5. Umschreibung von Nutzungsrechten 

(außer im Todesfall des Nutzungsbe-

rechtigten) 20,00 €

§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen

Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die 

kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Fried-

hofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet.

§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderun-

gen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen 

Bekanntmachung.

(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen 

Wortlaut im Amtsblatt der Gemeinde Oppach

(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebühren-

ordnung liegt zur Einsichtnahme bei der Evangelisch-

Lutherischen Kirchgemeinde Oppach, August-Bebel-

Straße 14, 02736 Oppach und der Kassenverwaltung 

Bautzen, Karl-Liebknecht-Straße 7, 02625 Bautzen 

aus.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderun-

gen treten jeweils nach der Bestätigung durch das Ev.-

Luth. Regionalkirchenamt Dresden, am Tage nach der 

öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung 

tritt die Friedhofsgebührenordnung vom 01.07.2015 

und deren Nachträge außer Kraft.

Im April waren wir in Bad Schandau und 

Ostrau unterwegs, wie man auf dem Bild 

sehen kann, war die Tour stellenweise 

ganz schön schwierig und wir mussten 

schon ein bisschen 

klettern.

Unsere nächste Wan-

derung startet am

9. Mai um 9.00 Uhr 

auf dem Busbahnhof.

Wir wünschen allen 

Lesern einen echten 

Wonnemonat Mai 

und allen Männern 

einen fröhlichen  Va-

tertag.

Kerstin und Ines

Die WanderschneckenDie Wanderschnecken
auf Klettertourauf Klettertour
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Gemeinde Beier#do
rf

Gemeinde Beiersdorf

Tel.   035872 3 58 32

Fax   035872 3 58 33

Sprechstunden des Bürgermeisters:

dienstags 15:00–17:00 Uhr

Internetadressen: www.beiersdorf-ol.de

                              und www.gemeinde-beiersdorf.de

E-Mail-Adresse:  info(at)beiersdorf-ol.de

Gemeinderat

Sitzung 26.03.2019

Eilentscheidung Bürgermeister:

Der Bürgermeister vergibt den Auftrag zur Leistung 

„Brandschutztechnische Angleichung Grundschule“,

2. Bauabschnitt, Los 2 – Informationsanlagen – zum An-

gebotspreis in Höhe von 26.260,31 € (brutto) an die Firma 

GEMTEC, Bahnhofstraße 8 in 02779 Hainewalde.

Eilentscheidung Bürgermeister:

Der Bürgermeister vergibt den Auftrag zur Leistung 

„Brandschutztechnische Angleichung Grundschule“,

2. Bauabschnitt, Los 9 – Heizung – zum Angebotspreis in 

Höhe von 20.367,66 € (brutto) an die Firma Swoboda Hei-

zungs- und Sanitärtechnik GmbH, Richard-Müller-Straße 

80 b in 02708 Löbau.

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung für die 

Haushaltsjahre 2019/2020.

Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses.

(9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme)

Der Gemeinderat beschließt die Gewährung eines Dar-

lehens an die Interessengemeinschaft Schützenhaus zur 

Zwischenfi nanzierung des Vorhabens „Sanierung Schüt-

zenhaus“.

(10 Ja-Stimmen)

Der Gemeinderat beschließt, das Flurstück 1259 der Ge-

markung Beiersdorf in der Größe von 793 m² an Angelika 

und Udo Hempel, wohnhaft in Beiersdorf, Zeilestraße 16, 

zu einem Preis von 23.790,00 € (30,00 € je m²) zu verkau-

fen.

(10 Ja-Stimmen)

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Leistung 

„Brandschutztechnische Angleichung Grundschule“,

2. Bauabschnitt, Los 3 – Bauhauptleistung – zum An-

gebotspreis in Höhe von 15.612,50 € (brutto) an die Fir-

ma Baugeschäft Arnd Säuberlich, Bautzener Straße 3 in 

02736 Oppach, zu vergeben.

(10 Ja-Stimmen)

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Leistung 

„Brandschutztechnische Angleichung Grundschule“,

2. Bauabschnitt, Los 4 – Trockenbau – zum Angebots-

preis in Höhe von 24.441,48 € (brutto) an die Firma Tho-

mas Nater, Eichelgasse 1 in 02708 Löbau, zu vergeben.

 (10 Ja-Stimmen)

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Leistung 

„Brandschutztechnische Angleichung Grundschule“,

2. Bauabschnitt, Los 5 – Dachdecker – zum Angebotspreis 

in Höhe von 7.592,79 € (brutto) an die Firma Dachdecker 

Jacob, Bachstraße 18 in 02736 Oppach, zu vergeben.

 (9 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Leistung 

„Brandschutztechnische Angleichung Grundschule“,

2. Bauabschnitt, Los 6 – Tischler – zum Angebotspreis in 

Höhe von 9.538,21 € (brutto) an die Firma Handelsvertre-

tung Wockatz, Feldweg 4 in 02736 Oppach, zu vergeben. 

(10 Ja-Stimmen)

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Leistung 

„Brandschutztechnische Angleichung Grundschule“,

2. Bauabschnitt, Los 7 – Maler- und Fußboden – zum An-

gebotspreis in Höhe von 39.665,03 € (brutto) an die Firma 

Malerfachbetrieb Busch, Mühlstraße 1a in 02730 Ebers-

bach-Neugersdorf, zu vergeben. 

(10 Ja-Stimmen)

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Leistung 

„Brandschutztechnische Angleichung Grundschule“,

2. Bauabschnitt, Los 8 – Metallbau – zum Angebotspreis 

in Höhe von 11.107,87 € (brutto) an die Firma Hanspach, 

Löbauer Straße 109 in 02736 Beiersdorf, zu vergeben. 

(10 Ja-Stimmen)

Der Gemeinderat der Gemeinde Beiersdorf bestätigt in 

seiner Sitzung am 26.03.2019 die in der Anlage beigefüg-

te Ordnung der Jugendfeuerwehr Beiersdorf. Diese wur-

de in der Mitgliederversammlung am 19.02.2019 beraten 

und durch den Wehrleiter am 19.02.2019 bestätigt.

Die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr Beiersdorf vom 

19.03.1996 tritt gleichzeitig außer Kraft.  

(10 Ja-Stimmen)
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Die nächste Sitzung des

Gemeinderats Beiersdorf fi ndet am

28. Mai 2019

im Sitzungszimmer des Rathauses, Löbauer Straße 69 

statt.

Beginn der Sitzung ist 19.00 Uhr.

Die Tagesordnung wird rechtzeitig

an den Anschlagtafeln bekannt gegeben.

Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Spenden 

gemäß Anlage.

Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

(10 Ja-Stimmen)

Förderung eines Vorhabens
aus dem Förderprogramm

VwV Invest Schule

Die Maßnahme: 2. BA – 2019 Brandschutztechnische An-

gleichung der Grundschule Beiersdorf in 02736 Beiers-

dorf, Löbauer Straße 59

wird im Rahmen der VwV Invest Schule des Freistaates 

Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für 

Kultus gefördert.

Projektträger ist die Gemeinde Beiersdorf, Löbauer Stra-

ße 69, 02736 Beiersdorf.

D er Baubeginn erfolgte im Februar. Die Fertigstellung ist 

für Mitte August 2019 geplant.

Aufgrund der Nutzung, der Struktur und des Alters des 

Gebäudes besteht Handlungsbedarf bezüglich der An-

passung an die momentan gültigen brandschutztechni-

schen Belange. Mit der geförderten Maßnahme soll die-

sem Erfordernis Rechnung getragen werden.

Wahlbekanntmachung

1. Am 26. Mai 2019 fi ndet in der Bundesrepublik Deutsch-
land die

               
Wahl zum Europäischen Parlament

               
  statt.            

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
               
2. Die Gemeinde Beiersdorf bildet einen Wahlbezirk. 

 Der Wahlraum wird im Schützenhaus, Löbauer 
Straße 57 eingerichtet.  

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-

berechtigten in der Zeit bis zum 05.05.2019 zugestellt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 17.00 Uhr im Rathaus 
der Stadtverwaltung Neusalza-Spremberg, OG 20 
zusammen. 

               
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.

  Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gül-
tigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.

  Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
  Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 

Stimmzettel ausgehändigt.
  Jeder Wähler hat eine Stimme.
  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 

Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll.

  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

  In der Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder 
gefi lmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der 
der Wahlschein ausgestellt ist,
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
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bezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder
  oder            
  b) durch Briefwahl          

  teilnehmen.          
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 

Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Euro-
päischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 
des Europawahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Beiersdorf, den 30.04.2019

Hagen Kettmann, Bürgermeister

Wahlbekanntmachung

Kommunalwahlen 

1. Am 26. Mai 2019 fi nden gleichzeitig die

Gemeinderatswahl der Gemeinde Beiersdorf
und die Kreistagswahl statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in einen allgemeinen Wahlbezirk 
eingeteilt:

Nr. des Wahl-

bezirks
Lage des Wahlraums

02001
Schützenhaus Beiersdorf,

Löbauer Straße 57

 Dieser Wahlraum ist barrierefrei.
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-

rechtigten in der Zeit bis zum 05. Mai 2019 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
 Die Stimmzettel für die Gemeinderatswahl sind von 

hellgelber, die Stimmzettel für die Kreistagswahlen 
von grüner Farbe.

 Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten 
und dem Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausge-
händigt.

4. Jeder Wähler hat drei Stimmen.
 Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer 

die für den Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschläge 
unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß
§ 19 Absatz 5 und 6 KomWO bestimmten Reihenfol-
ge, die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand 
und Postleitzahl und Wohnort entsprechend der nach 
§ 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift 
in der zugelassenen Reihenfolge.

5. Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Na-
men im Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wahlberech-
tigte kann seine Stimme aus verschiedenen Wahlvor-
schlägen geben (Panachieren) und einem Bewerber 
bis zu drei Stimmen geben (Kumulieren). Der Wähler 
gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem 
Stimmzettel einen der im Stimmzettel aufgeführten 
Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere ein-
deutige Weise kennzeichnet. 

 
6. Jeder Wähler kann – außer er besitzt einen Wahl-

schein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wäh-
len, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein 
amtlicher Personalausweis oder Reisepass, bei aus-
ländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsaus-
weis oder Reisepass, mitzubringen. Die Wahlbenach-
richtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Der 
Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. Das Fotografi eren und Filmen in der 
Wahlkabine ist verboten!

7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für 
ihn zuständigen Wahlbezirkes in seiner Gemeinde 
oder durch Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein für 
mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwah-
len kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem 
Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlkreises erfolgen.

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag), dem 
Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung 
an Eides statt so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Gemeinde übersenden, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde ab-
gegeben werden.

9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtig-
ter, der nicht schreiben oder lesen kann oder durch 
körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme al-
lein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpfl ichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt. Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 StGB).
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10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich.

 Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Beiersdorf, den 30.04.2019

Hagen Kettmann, Bürgermeister

Mitteilung der FF

Ausbildung

(im Tannenhof mit Übernachtung)

vom Freitag 10.05.2019, 19:00 Uhr

bis Sonntag 12.05.2019, 10:00 Uhr

Aufgrund von umfangreichen Baumaßnahmen muss un-

ser „Tag der offenen Tür“ (15.05.2019) verschoben wer-

den.

Wir bitten die Besucher um Verständnis.

Selbstverständlich laden wir Sie im neuen Schuljahr in un-

sere renovierte Schule ein.

Das Lehrerteam der Grundschule

Anmeldung der  Schulanfänger für das  
Schuljahr 2020/21

Die Anmeldung der Schulanfänger von Beiersdorf für das 

Schuljahr 2020/21 findet am Mittwoch, dem 28.08.2019 in 

der Grundschule Beiersdorf zu folgenden Zeiten statt:  

09:00 – 12:00 Uhr und

14:00 – 17:00 Uhr  

 

Eltern von schulpfl ichtig gewordenen Kindern erhalten 

von uns eine Einladung zum Vorstellungstermin. Schul-

pfl ichtig werden alle Kinder, die bis zum 30.06.2020 das 

sechste Lebensjahr vollendet haben. Kinder, die bis zum 

30.09.2020 sechs Jahre alt werden und von den Eltern 

angemeldet werden möchten, gelten dann ebenfalls als 

schulpfl ichtig. 

Falls Eltern eine vorzeitige Einschulung ihres Kindes wün-

schen, können sie dies zum oben genannten Termin bei 

der Schulleiterin beantragen. Bitte bringen Sie zur Schul-

anmeldung die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit. 

H. Däblitz 

Schulleiterin

Achtung! Achtung! 

Vorankündigung

8.00 Uhr

Grundtätigkeiten Löscheinsatz

19.00 Uhr

Sitzung Feuerwehrausschuss

Samstag, 18. Mai

Mittwoch, 22. Mai

Einladung zur öffentlichen Sitzung
des Gemeindewahlausschusses

Die nächste Sitzung des Gemeindewahlausschusses der 

Gemeinde Beiersdorf fi ndet am Sonntag, dem 25.05.2019 

um 21.00 Uhr im Schützenhaus Beiersdorf, Löbauer Stra-

ße 57, 02736 Beiersdorf statt. 

Tagesordnung

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Ge-

meinderatswahl 

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffent-

licher Sitzung. Der Zutritt ist jedermann gestattet. 

Janet Schäfer

Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 

Amtlicher Stimmzettel

Kommunalwahlen
für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019

in der Gemeinde Beiersdorf

 Sie haben insgesamt drei Stimmen ( ), Sie können aber auch nur eine Stimme ( ) oder 

zwei Stimmen ( ) geben.

 Sie können außer den Bewerbern, die in diesem Stimmzettel aufgeführt sind, auch anderen wähl-

baren Personen eine Stimme geben.

 Wollen Sie Bewerbern aus dem Stimmzettel eine Stimme geben, so tragen Sie bitte in den Kreis 

hinter dem Namen des Bewerbers jeweils ein Kreuz ( ) ein.

 Wollen Sie anderen wählbaren Personen eine Stimme geben, so benennen Sie diese Person bitte 

in den freien Zeilen des Stimmzettels durch Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Anschrift oder 

auf andere eindeutige Weise.

 Nicht mehr als drei Stimmen ( ) insgesamt! Der Stimmzettel ist sonst ungültig.

1 Freie

Wählergemeinschaft

1. Ludwig, Matthias

 Landwirt   

2. Frindt, Andre

 Metallbauer   

3. Looke, Roxana

 Dipl.-Wirtschafts-

 ingenieurin   

4. Knappe, Thomas

 Serviceberater Kfz   

5. Köhler, Hagen

 selbstständig   

6. Rößler, Gerhard

 Agraringenieur   

7. Richter, Hagen

 Dipl.-Ing.   

8. Kasper, Jörg

 Tischler   

9. Stolz, Regina

 Rechtsanwältin   

10. Strauch, Dietmar

 Dipl.-Ing.   

11. Stephan, Uwe

 Geschäftsführer   
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Haltepunkt Zeit Mai Juni Juli

Beiersdorf 17.15–17.45 7. 4. 2.+30.

Die Haltestelle:      

Beiersdorf Parkplatz Schützenhaus    

Weitere Informationen unter www.cwbz.de

Fahrbibliothek Landkreis Görlitz

Einverständniserklärung - nur mit schriftlicher Einwilli-

gung kann eine Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgen

Die Gemeinde darf gemäß § 4a Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz 

in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Sächsisches Datenschutzgesetz 

nur Jubiläumsdaten im Amtsblatt veröffentlichen, wenn die 

Jubilare schriftlich per Einwilligung erklären, dass sie eine 

Veröffentlichung ihrer Ehrentage im Amtsblatt wünschen. 

Ein entsprechendes Formular erhalten Sie im Rathaus der 

Gemeinde Oppach. Auf Wunsch senden wir Ihnen dieses 

auch gern zu. Kontaktieren Sie uns dann bitte unter Tele-

fon 383-0.

Weiterhin können Sie das Einwilligungsformular auf der Inter-

netseite der Gemeinde Oppach unter http://www.oppach.de 

oder der Internetseite der Gemeinde Beiersdorf unter http://

www.beiersdorf-ol.de herunterladen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter 383-44 zur Ver-

fügung.

Alle Jubilare, die im Monat Mai diesen besonderen Ge-

burtstag feiern werden, wurden durch die Verwaltung 

angeschrieben. Leider haben wir keine Rückmeldung er-

halten. Aus diesem Grund werden im Mai keine „Geburts-

tagskinder“ veröffentlicht.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Frühjahrstanz ist nun schon eine Weile Vergangen-

heit. Nichtsdestotrotz wollen wir uns im Nachhinein bei 

allen unseren Gästen herzlichst für Ihr Erscheinen bedan-

ken. Wir hoffen, die Veranstaltung ist gut angekommen 

und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Zahlreiche 

Vorbestellungen sind dafür bereits wieder eingegangen. 

Wer nun meint, er hätte keine Chance noch an Karten zu 

kommen, der irrt. Aufgrund von Absagen ist es gelungen, 

dass selbst die Letzten auf der Reserveliste noch Plätze 

hatten – also einfach unter 035872/32400 melden und wir 

werden unser Möglichstes tun.

Aber nicht nur unsere Gäste verdienen unseren Dank. 

Auch allen, die uns in unserer Arbeit in irgendeiner Art und 

Weise unterstützen, sei es materiell, fi nanziell oder auch 

organisatorisch gilt unser Dank.

Wir danken an dieser Stelle allen Sponsoren, 

Spendern, Betrieben und Einrichtungen, die 

uns durch Sachleistungen unterstützen und 

der Gemeinde Beiersdorf, die uns in unseren 

Bemühungen auch organisatorisch unter-

stützt.
Und dank dieser vielfältigen Unterstützungen  können wir 

nun sagen: „Hurra, es ist soweit!“.  Die Bauarbeiten im 

Schützenhaus zur Ertüchtigung des Saaltragwerkes ha-

ben begonnen. Die dazu benötigten Fördermittel sind be-

willigt und können nun verbaut werden, um aber so viel 

wie möglich aus dem Geld herauszuholen,  bemühen wir 

uns auch so viel wie möglich und im Rahmen des Mach-

baren an Eigenleistungen zu erbringen. 

Auch wenn unsere Männer dadurch immer wieder im Ein-

satz sind, gibt es Dinge, die auch im Mai nicht in Verges-

senheit geraten sollen.

 Die IG Schützenhaus Beiersdorf e.V.
informiert !

Am 1. Mai um 10.00 Uhr setzen wir wieder 
den Maibaum am Schützenhaus.
Wer mit dabei sein möchte, der ist gern dazu eingeladen. 

Wie bereits im April-Amtsblatt im Veranstaltungskalender 

zu ersehen war, fi ndet auch in diesem Jahr wieder der 

alljährliche Frühjahrsputz statt. Wir freuen uns wieder 

auf viele fl eißige Mitstreiter, die mit uns anpacken und zur 

Verschönerung des Ortsbildes beitragen wollen.                          

Treffpunkt:  Sonnabend, 11. Mai um 8.30 Uhr 

am Bräuteich.
Und wie in jedem Jahr, wer gern helfen möchte, aber kör-

perlich nicht so kann, die fl eißigen Frühjahrsputzer freuen 

sich wieder über eine kleine Stärkung und was zum Durst 

löschen. 

 In diesem Sinne, bleiben Sie uns und unserer Sache zum 

Wohle des Dorfes gewogen.

Ihre IG Schützenhaus Beiersdorf e.V.
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7. Mai, 14:00 Uhr

- Handarbeitszirkel, Café Pietschmann

8. Mai, 14:00 Uhr

- Kegeln Männer

15. Mai, 14:00 Uhr

- Kegeln Frauen

22. Mai 14:00 Uhr

- Handarbeitszirkel, Café Pietschmann

23. Mai, 14:00 Uhr

- Kegeln Männer

29. Mai, 14:00 Uhr

- Kegeln Frauen

Handarbeitszirkel
Seniorensport

Müllabfuhr
Beiers-

dorf Restabfall 7./21.5.

Bioabfall 14./28.5.

Gelbe Tonne/Sack 8.5.

Blaue Tonne 23.5.

Beiersdorfer Kolumne – 
Wissenswertes und Aktuelles

Nr. 40:

Geschichte der Bäckerei von Harald Fromm

Teil 2 – von 1972 bis heute

Im 1. Teil wurde geschildert, dass für die Bäckerei in 

den 1960er-Jahren das „Aus“ kam. Für die Fortführung 

der Bäckerei fehlte eine ganze Generation, denn ein 

schwerer Schicksalsschlag traf die Familie Nagel. Liane, 

die Tochter von Fritz Nagel und seiner Frau und Mutter 

von Harald, starb im Alter von 18 Jahren. Das ganze 

Dorf trauerte damals mit. Der Laden wurde aber als 

Bäckereiverkaufsstelle der Großbäckerei Bautzen bis 1972 

fortgeführt. Die Kunden wurden von Frau Nagel und Frau 

Kleinert bedient. Viele ältere Beiersdorfer Bürger können 

sich vielleicht noch daran erinnern. 1972 wurde das 

Ladengeschäft geschlossen und in den Räumen wurde 

von der PGH „Carmen“ ein Friseursalon eingerichtet, der 

bis 1989 dort betrieben wurde. Ab Anfang 1990 begann 

Sabine Fromm mit großem Mut in der Wendezeit mit 

einem beschränkten Handel, anfangs im Hinterhaus und 

nur an den Sonnabenden, da ja nach dem Auszug des 

Friseursalons im Ladenbereich für die neue Konzeption 

erst noch gebaut werden musste. In dieser Zeit musste 

man sich mit völlig neuen wirtschaftlichen und gesetzlichen 

Gegebenheiten vertraut machen. Sabine besuchte 

Lehrgänge und Fortbildungen, um die Führung eines 

Geschäftes unter den neuen Bedingungen zu erlernen. 

Am 30.05.1991 war dann die offi zielle Neueröffnung des 

Ladengeschäftes für Backwaren und eines kleinen Cafes. 

Harald berichtet: „Wir waren am Anfang sehr aufgeregt, 

wie werden das Geschäft und das Cafe nun laufen? 

19.000 DM waren investiert. Das Ladengeschäft lief 

gut, aber im Cafe hatten wir in der ganzen 1. Woche nur 

1,85 DM Umsatz! So geht das nicht fort, da muss etwas 

geändert werden! Tatsächlich kam uns die grandiose 

Idee mit dem nun schon legendären Schild an der Straße 

»Frühstück bis 17.30 Uhr«. Von nun an kamen Monteure 

und andere Gäste und das Cafe wurde gut angenommen. 

Sabine arbeitete damals durchgehend von 6.30 Uhr bis 

17.30 Uhr allein. Harald war in dieser Zeit als Geselle 

bei den zuliefernden Bäckern beschäftigt. 1996 mussten 

wir wieder eine Entscheidung  treffen. Die Provision für 

die gehandelten Lebensmittel und Backwaren war sehr 

gering. Außerdem ging der Umsatz infolge der inzwischen 

überall in der Umgebung eröffneten Großmärkte im 

Geschäft zurück. Wir beschlossen deshalb, die Bäckerei 

wieder in Betrieb zu nehmen. Harald hatte von 1976 bis 

1978 in der Nicol-Bäckerei in Cunewalde Bäcker gelernt. 

Danach war er jedoch entsprechend der damaligen 

Verhältnisse einige Jahre im Motorenwerk Cunewalde 

beschäftigt. In den Nachwendejahren war Harald erst 

bei der Schwerdtner-Bäckerei in Löbau und dann in der 

Marschner-Bäckerei in Neusalza-Spremberg als Geselle 

angestellt. Für den Erwerb des Meistertitels waren 

mindestens 3 Gesellenjahre Voraussetzungen, die er 

damit reichlich erfüllte. Der Weg zum Meister war ziemlich 

hart. Er berichtet: „Von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr früh musste 

ich als Geselle bei den Bäckern backen, bei denen ich 

angestellt war. Von 7 Uhr bis 14.30 Uhr fand dann in der 

Stadt Stolpen die theoretische Meisterausbildung statt. 

Der Meisterlehrgang musste privat bezahlt werden und 

kostete 12 000 DM.“ Aber endlich war es geschafft. Den 

Meisterbrief erhielt Harald am 30.01.1997. Bis 1997 hat 

Sabine das Geschäft allein geführt. Aber nun konnte 

Harald die Verantwortung mit übernehmen und nach vielen 

Jahren begann der Wiederaufbau der Bäckerei. Ich kenne 
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es aus eigener Erfahrung, wenn man als Selbstständiger 

seine eigenen Geräte und Werkzeuge anschafft, hat 

man zu diesen Dingen ganz andere Beziehungen. 

Fast liebevoll berichtet Harald: „Meine erste Maschine 

erwarb ich von Hering-Bäcker aus Oppach, der seine 

berufl iche Tätigkeit gerade einstellte“. 1997 wurden dann 

ein moderner Steinbackofen und weitere Gerätschaften 

eingebaut. Mit dem Umsatz ging es nun wieder aufwärts. 

1999 konnten wir die 1. Verkäuferin einstellen, damals 

Frau Barthel. 2004 wurde als 2. Verkäuferin Frau Manuela 

Vietze eingestellt, die noch heute bei uns tätig ist. Sie wird 

unterstützt von Frau Liebe. In der Backstube arbeiten der 

Meister, Frau Cordula Bernt und Frau Petra Sieber. In 

der Bäckerei Harald Fromm ist also ein richtiges kleines 

Team für die Kundschaft aus Beiersdorf und Umgebung 

tätig. Was sind nun die Besonderheiten der Bäckerei? 

Der Bäckermeister Harald Fromm zählt auf:“Wir arbeiten 

nach vielen alten Rezepten unseres Großvaters Fritz 

Nagel. Unsere Produkte werden noch liebevoll mit viel 

Handarbeit hergestellt. Wir verwenden Mehle von Mühlen 

aus unserem Territorium, wie z. B. der „Rittermühle“ aus 

Rennersdorf und der „Webermühle“ aus Braunsdorf bei 

Dresden. Es werden viele Produkte aus dem eigenen 

Garten wie Rhabarber, Kirschen, Johannisbeeren 

und Äpfel verwendet. Es wird jeden Tag wieder frisch 

gebacken, was heute nicht mehr überall üblich ist.“ Die 

Familie Fromm und Mitarbeiter bedanken sich bei allen 

Kunden, die in guten wie in schlechten Zeiten der Bäckerei 

in Beiersdorf die Treue gehalten haben. Das gesamte 

Team hofft auch in Zukunft auf einen regen Zuspruch für 

die angebotenen Produkte. Ein Bild zeigt den Meisterbrief 

von Harald Fromm und auf einem weiteren Bild ist das 

Gebäude der Bäckerei Fromm in heutiger Zeit dargestellt. 

Außerdem wurde auch das legendäre Schild »Frühstück 

bis 17.30 Uhr« dem Artikel mit beigefügt. Ich möchte 

mich ganz herzlich im Namen der Leserschaft für die 

Ausführungen und Bilder bei Sabine und Harald Fromm 

bedanken und wünsche ihnen alle Gute.

Aufgeschrieben von Joachim Schwer 

Information zur

Friedhofsgebührenordnung

 Viele freuen sich über unsere gepfl egten Friedhöfe. Ein 

Friedhof soll nicht nur ein Ort der Trauer, sondern auch 

ein Ort der Begegnung sein.

Doch die Pfl ege kostet Geld und Kostenerhöhungen treffen 

uns auch hier. Die Kirchenordnung sieht regelmäßige Kal-

kulationen der Kosten vor. Im Ergebnis beschlossen die Kir-

chenvorstände die nun vorliegenden Gebührenordnungen.

Hiermit geben wir bekannt, dass für die Friedhöfe Bei-

ersdorf (durch den Kirchenvorstand Beiersdorf am 

19.02.2019 beschlossen, vom Regionalkirchenamt Dres-

den am 18.03.2019 genehmigt)   und Oppach (durch den 

Kirchenvorstand Oppach am 22.01.2019 beschlossen, 

vom Regionalkirchenamt am 20.03.2019 genehmigt) 

neue Friedhofsgebührenordnungen (FGO) gelten, die mit 

ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Kommune am 

01.05.2019 in Kraft treten. Die Friedhofsgebührenordnun-

gen liegen in den Pfarrbüros zur Sprechstunde aus.

Kirchenvorstand Beiersdorf

Kirchenvorstand Oppach

Pfarrer Matthias Mory

Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO)

für den Friedhof der Ev.-Luth.

Kirchgemeinde Beiersdorf

vom 19.02.2019

Aufgrund von § 2 Absatz 2 in Verbindung mit §§ 13 Ab-

satz 2 Buchstabe a und 43 der Kirchgemeindeordnung 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

(KGO) vom 13. April 1983 (ABl. S. A 33) in der jeweils gel-

tenden Fassung und § 12 Absatz 1 der Rechtsverordnung 

über das kirchliche Friedhofswesen in der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsens (Friedhofsverord-

nung – FriedhVO) vom 9. Mai 1995 hat die Ev.-Luth. Kirch-

gemeinde Beiersdorf die folgende Gebührenordnung für 

ihren Friedhof beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
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gen sowie für sonstige in § 8 aufgeführte Leistungen der 

Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach Maßgabe 

dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpfl ich-

tige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 

durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwor-

ben oder verlängert hat

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofs-

verwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-

men hat oder wer für die Gebührenschuld eines 

anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in 

wessen Interesse sie vorgenommen wird

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofs-

verwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-

men hat oder wer für die Gebührenschuld eines 

anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld

Die Gebührenschuld entsteht

– für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme 

der jeweiligen gebührenpfl ichtigen Leistung

– für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhal-

tungsgebühren mit der Verleihung des Nutzungsrech-

tes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte 

oder mit der Festlegung der Verlängerung des Nut-

zungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlän-

gerung der Grabstätte

– für Bestattungsgebühren mit der Bestattung

– für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der Ver-

waltungshandlung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftli-

chen Gebührenbescheids fällig und sind innerhalb der 

dort angegebenen Zahlungsfrist an die Friedhofskasse 

zu entrichten.

(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entspre-

chender Sicherheiten können Bestattungen nicht ver-

langt werden.

(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemein-

schaftsgräber werden für die gesamte Nutzungszeit 

im Voraus erhoben.

(4) Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die 

Friedhofsunterhaltungsgebühr für einen Zeitraum von 

2 Jahren im Voraus festgesetzt. Sie ist bis zum April 

des jeweiligen Erhebungsjahres fällig.

§ 5 Mahnung und Vollstreckung

rückständiger Gebühren

(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende 

Aufwand durch den Gebührenschuldner zu erstatten.

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-

zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstre-

ckung hat der Vollstreckungsschuldner zu tragen.

§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen 

wegen persönlicher oder sachlicher Härten gestundet so-

wie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 7 Gebührentarif

A. Benutzungsgebühren

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten 

an Grabstätten

1. Reihengrabstätten

1.1 für Sarg- und Urnenbestattungen für 

Verstorbene vor Vollendung des 2. 

Lebensjahres (Ruhezeit 10 Jahre) 218,00 €

1.2 für Sarg- und Urnenbestattungen für 

Verstorbene ab Vollendung des 2. Le-

bensjahres (Ruhezeit 25 Jahre) 560,00 €

2. Wahlgrabstätten (Nutzungszeit 25 Jahre)

2.1 für Sargbestattungen

2.1.1 Einzelstelle

(1 Grablager: 1 Sarg + 1 Urne) 680,00 €

2.1.2 Doppelstelle

(2 Grablager: 2 Särge + 2 Urnen) 1360,00 €

2.1.3 Dreifachstelle

(3 Grablager: 3 Särge + 3 Urnen) 2040,00 €

2.2 für Urnenbeisetzungen

2.2.1 Für Urnenbeisetzungen

(1 Grablager bis 2 Urnen) 680,00 €

2.3 Gebühr für eine Verlängerung des 

Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten 

(Verlängerungsgebühr) pro Jahr für 

Grabstätten

nach 2.1.1 27,20 €

nach 2.1.2 54,40 €

nach 2.1.3 81,60 €

nach 2.2.1 27,20 €

II. Gebühren für die Bestattung

(Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammen-

hang mit der Bestattung, Aufwand für Grabherstellung 

etc.)

1.1 Sargbestattung

(Verstorbene bis 5 Jahre) mit Träger 551,00 €

1.2 Sargbestattung

(Verstorbene ab 5 Jahre) mit Träger 787,00 €

1.3 Sargbestattung

(Verstorbene ab 5 Jahren) ohne Träger 631,00 €

1.4 Urnenbeisetzung 342,00 €

1.5 Gebühr für Träger bei Sargbestattun-

gen, pro Träger 26,00 €

III. Umbettungen, Ausbettungen

Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 8 ver-

fahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung 

der allgemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungs-
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berechtigten (Inhabern eines Grabnutzungsrechtes) auf 

Dauer des Nutzungsrechtes eine jährliche Friedhofsun-

terhaltungsgebühr pro Grablager erhoben. Die Höhe der 

jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 25,00 €

pro Grablager.

V. Gebühren für Gemeinschaftsgräber

Die Gebühren enthalten die Kosten für Grabnutzung, 

Bestattungsgebühren, Friedhofsunterhaltungsgebühren, 

Kosten für das Grabmal sowie die Kosten für die Anlage 

und Pfl ege der Grabstelle für die Dauer der Ruhezeit von 

25 Jahren

1. Gemeinschaftseinzelgräber

(einheitlich gestaltete Reihengräber)

1.1 für Sargbestattung 5.072,00 €

1.2 für Urnenbestattung 4.440,00 €

B. Verwaltungsgebühren

1. Genehmigung für die Errichtung 

eines Grabmals sowie anderer bau-

licher Anlagen (z. B. Einfassungen), 

Veränderungen eines Grabmals oder 

Ergänzung von Inschriften 40,00 €

2. Erteilung einer Berechtigungskarte an 

einen Gewerbetreibenden

(für 3 Jahre) 40,00 €

3. Zweitausfertigung von Bescheinigun-

gen der Friedhofsverwaltung 5,00 €

4. Umschreibung von Nutzungsrechten 25,00 €

5. Verwaltungsgebühr für Trauerfeiern 

ohne Bestattung auf diesem Friedhof 50,00 €

§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen

Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die 

kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Fried-

hofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet.

§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderun-

gen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen 

Bekanntmachung.

(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen 

Wortlaut im nachfolgenden „Amtsblatt der Kommune 

Oppach und Beiersdorf“.

(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebühren-

ordnung liegt zur Einsichtnahme aus im Pfarrhaus Bei-

ersdorf zu den jeweiligen Öffnungszeiten.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderun-

gen treten jeweils nach der Bestätigung durch das Ev.-

Luth. Regionalkirchenamt Dresden, am Tage nach der 

öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt 

die Friedhofsgebührenordnung vom 03.12.2015 außer 

Kraft.

Ende redaktioneller Teil

Löbauer Druckhaus
STEPHAN PRINT+MEDIEN 

Anzeigen-Werbung
Löbauer Druckhaus GmbH

Brücknerring 2, 02708 Löbau

Tel. (0 35 85) 40 42 57

Fax (0 35 85) 40 42 58

info@loebauerdruckhaus.de

www.loebauerdruckhaus.de

Liebe Leser, private oder gewerbliche Anzeigen können direkt bei uns gebucht werden. 

Senden Sie uns dazu Ihre druckfähigen Daten, vorzugsweise im PDF-Format.  

Annahmeschluss für das Amtsblatt Juni 2019 ist der 16.05.2019.
(Bitte beachten Sie, dass zu spät eingereichte Anzeigen nicht mehr berücksichtigt werden können.)

Geeststaltung · Druck · Weiterverarbeitung · Kopierservvice
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Bestattungshaus
bschiedA

Hier könnte Ihre

Anzeige
im Format

58 x 65 mm

stehen!

Tag und Nacht erreichbar

02736 Oppach

Telefon (03 58 72) 3 43 45

Erd-, Feuer- und Seebestattung

kostenloser Hausbesuch und Beratung zur Bestattungsvorsorge

Ihr Helfer in schweren Stunden!

Bestattungsinstitut

Reichelt

Kuhne 
Bestattungsinstitut
Dörfelweg 14, 02708 Schönbach

Tel. 035872 32902

Zweigstelle Ebersbach
Wiesenstraße 12
Telefon 03586 764368
www.bestattung-ebersbach.de

Nicht alles im Leben lässt
sich berechnen.
Bei einer persönlichen 
Bestattungsvorsorgeregelung 
beraten wir Sie ausführlich. 
Alle Einzelheiten werden 
später so ausgeführt, 
wie Sie es gewünscht haben.

Vertrauen Sie unserer Erfahrung.

     035872 426496

Kerstin Tzschupke
Beratungsstellenleiterin
Bautzener Str. 56
02742 Neusalza-Spremberg
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v.l.n.r.: Andreas Schober, Peter Kunze, Sabine Frommer, Andreas Simon,
Sven Kalkbrenner

Mit Sachverstand, Ehrlichkeit und Transparenz
für den Oppacher Bürgerwillen eintreten –

Unabhängigkeit ist unsere Stärke!
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